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Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 


zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2025 der 


Einwohnergemeinde Rheinfelden 







 


 


An den Stadtrat und die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission der 


Einwohnergemeinde Rheinfelden 


Aarau, 6. März 2026 
 


Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 
  
Prüfungsurteil 
Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Rheinfelden - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der 
Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und 
kommunalen gesetzlichen Vorschriften (SAR 171.100 Gemeindegesetz und SAR 
617.113 Finanzverordnung und der Gemeindeordnung).  
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des 
Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir 
sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen 
gesetzlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 1, SAR 150.300 Unvereinbarkeitsgesetz) und den 
Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortlichkeiten des Stadtrates für die Jahresrechnung 
Der Stadtrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in 
Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und 
für die internen Kontrollen, die der Stadtrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung 
einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
 







 


 
 


Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen 
gesetzlichen Vorschriften (SAR 171.100 Gemeindegesetz und SAR 617.113 
Finanzverordnung und der Gemeindeordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 
Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage 
dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz 
und dem PH 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 


- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in 
der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichen und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 
das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalte können. 


- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen 
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gemeinde abzugeben. 


- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungs-
legung und damit zusammenhängenden Angaben. 
 


Wir kommunizieren mit dem Stadtrat und der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission 
unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der 
Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Abschlussprüfung identifizieren. 
 
 







 


 
 


Wir empfehlen, der Gemeindeversammlung Antrag auf Genehmigung der 
Jahresrechnung zu stellen. 
 
 
Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 
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An die Geschäftsprüfungs- und  
Finanzkommission und an den  
Stadtrat der Stadt Rheinfelden 
Rathaus 
4310 Rheinfelden 
 


Aarau, 16. März 2026 
 


Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2025 


  


Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrter Frau Stadtpräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zur Prüfung der Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Rheinfelden können wir Ihnen 
über unsere Feststellungen und Empfehlungen folgenden 
 
 


ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 
 
abgeben, welchen wir wie folgt gliedern: 
 
 
Tabellarische Zusammenfassung der Empfehlungen 


1. Prüfungsauftrag 


2. Prüfungsurteil 


3. Analyse der finanziellen Lage 


4. Feststellungen und Empfehlungen zur Jahresrechnung 


5. Schlussbemerkungen 
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Tabellarische Zusammenfassung der Empfehlungen (Nachführung Vorjahr) 
 


Nr. Sachverhalt Empfehlung Sta-
tus 


Ref./ 
Seite 


 
 
Vorjahresempfehlungen 
 


   


1/24 Der Taxationsstand hat sich zwar 
leicht auf 71.4% erhöht, liegt je-
doch immer noch unter der kant. 
Zielvorgabe von 74.7%. Der Ta-
xationsstand liegt seit über 5 
Jahren unter der Vorgabe des 
Kantons. 
 


Das Steueramt benötigt zeitlich befristet hö-
here personelle Ressourcen (2025 und wohl 
auch 2026) um den Taxationsstand bis im 
Jahr 2026 wieder auf das vom Kanton gefor-
derte Niveau anzuheben. 


Vgl. 
1/25 


-- 


2/24 Der budgetierte Einkommens- 
und Vermögenssteuerertrag 
2025 wird aufgrund des Ergeb-
nisses 2024 wahrscheinlich un-
terschritten. 
 


Für das Budget 2026 sollte nicht auf das 
Budget 2025 aufgebaut werden, sondern es 
sollte vom tieferen im Jahr 2024 erreichten 
Wert ausgegangen werden. 


Vgl. 
2/25 


-- 


3/24 Die Abweichungsbegründungen 
zum Budget 2024 sind im Be-
reich Asylwesen unstimmig. 
 


Wir empfehlen in diesem Bereich eine Über-
arbeitung der Abweichungsbegründungen. 


-- -- 
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Nr. Sachverhalt Empfehlung Sta-
tus 


Ref./ 
Seite 


  
Empfehlungen Berichtsjahr 
 


   


1/25 Der Taxationsstand hat sich auf 
67.8% reduziert und liegt immer 
noch unter der kant. Zielvorgabe 
von 74.6%. Der Taxationsstand 
liegt seit über 6 Jahren unter der 
Vorgabe des Kantons. 
 


Das Steueramt benötigt zeitlich befristet hö-
here personelle Ressourcen um den Taxati-
onsstand bis Ende 2026 wieder auf das vom 
Kanton geforderte Niveau anzuheben. 


2026  4.3.3, 
S. 21-


23 


2/25 Der budgetierte Einkommens- 
und Vermögenssteuerertrag 
2026 wird aufgrund des Ergeb-
nisses 2025 wahrscheinlich un-
terschritten. 
 


Für das Budget 2027 sollte nicht auf das 
Budget 2026 aufgebaut werden, sondern es 
sollte vom tieferen im Jahr 2025 erreichten 
Wert ausgegangen werden. 


2026 4.3.6, 
S. 25-


26 


3/25 Die gebuchte Einzelwertberichti-
gung für ordentliche Steuern ist 
mit TCHF 32 für gefährdete For-
derungen gegenüber einem 
Steuerpflichtigen etwas knapp.  
 


Wir empfehlen zu prüfen, ob inskünftig eine 
Einzelwertberichtigung vorgenommen wer-
den soll, obwohl die Schwelle von TCHF 50 
eines Ausstandes (alle Steuerhoheiten) nicht 
erreicht wird. 
 


2026 4.3.2, 
S. 21 


4/25 Beim Kauf eines Grundstücks 
wurden der Landanteil und das 
Gebäude zusammen aktiviert 
und über eine falsche Nutzungs-
dauer abgeschrieben. 
 


Wir empfehlen, den Landanteil in das ent-
sprechende Sachkonto umzubuchen und 
eine korrekte Abschreibungsdauer beim Ge-
bäude zu hinterlegen. 
 


2026 4.5, 
S. 27-


28 


5/25 Das Personalreglement und die 
Personalverordnung wurden im 
Zusammenhang mit der Rück-
stellung für Ferien- und Überzeit-
guthaben nicht eingehalten. Es 
werden zu hohe Saldi bei einzel-
nen Mitarbeitenden ausgewie-
sen. 
 


Wir empfehlen, die Einhaltung der Bestim-
mungen des Personalreglements und der 
Personalverordnung künftig konsequenter 
zu überwachen und die bestehenden Ferien- 
und Zeitguthaben soweit möglich abzu-
bauen. 
 


2026 4.6, 
S. 28 
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1 Prüfungsauftrag 
 
Die Prüfungsarbeiten zur Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Rheinfelden ha-
ben wir in Ausübung des uns erteilten Auftrages im Rahmen der Schlussprüfung im Zeit-
raum vom 2. bis am 6. März 2026 vor Ort in Rheinfelden durchgeführt.  
 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (SAR 
171.100 Gemeindegesetz und SAR 617.113 Finanzverordnung) und dem Schweizer Prü-
fungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei 
von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prü-
fungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung 
enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken 
wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtü-
mern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontroll-
system, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den 
Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungs-
urteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prü-
fung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung 
der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prü-
fungsurteil bilden.  
 
Da unsere Prüfung über die Minimalanforderungen der gesetzlich vorgeschriebenen „Bi-
lanzprüfung“ (§ 94c Abs. 2 Gemeindegesetz) hinausgeht, werden die gesetzlichen Vor-
schriften mit unserer Prüfung eingehalten.  
 
Wir danken an dieser Stelle Herrn Jürg Gasser, Abteilungsleiter Finanzen und Ressourcen, 
und Frau Fabienne Stingelin, Leiterin Finanzverwaltung, sowie allen übrigen in die Prüfung 
involvierten Mitarbeitenden für die kooperative Unterstützung und die angenehme Zusam-
menarbeit. 
 
 


2 Prüfungsurteil 
 
Mit unserem separatem „Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers zur Jahresrechnung“ 
vom 6. März 2026 haben wir bestätigt, dass nach unserer Beurteilung die Jahresrechnung 
für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht. 
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3 Analyse der finanziellen Lage 
 


3.1 Zusammenfassende Beurteilung des Kennzahlenvergleichs 
 
Die Stadt Rheinfelden schneidet im langjährigen Vergleich der Periode 1988 bis 2024 v.a. 
beim Selbstfinanzierungsgrad positiv ab. Dieser zeigt, dass Rheinfelden in dieser Periode 
aufgrund von Finanzierungsüberschüssen die Verschuldung abbauen und Vermögen auf-
bauen konnte. Die Selbstfinanzierungen weisen seit dem Jahr 2006 sehr gute bis hervorra-
gende Werte auf. Für das Jahr 2025 wurde jedoch bewusst ein Selbstfinanzierungsgrad 
von 77.3% erreicht (Abbau von Finanzanlagen). Weiter sind für Rheinfelden die Nettozins-
kennzahlen (Nettoergebnis „Zinsen“ und „Liegenschaften Finanzvermögen“) seit dem Jahr 
2008 eine Stärke, weil die Stadt seit diesem Jahr nicht mehr durch das Fremdkapital belas-
tet wird. Das im Jahr 2025 erzielte Nettoergebnis leistet einen Beitrag von TCHF 1'304 an 
das Ergebnis und ist damit etwas tiefer als im Vorjahr. 
 
Im Jahr 2025 erreicht Rheinfelden bei der Steuerkraft der natürlichen Personen (Steuerer-
trag umgerechnet auf 100%) einen sehr guten Wert von CHF 3’515 pro Einwohner, wel-
cher den Vorjahreswert um 3.5% übersteigt. Dies begründet sich durch eine leicht höhere 
relative Steuerkraft für das laufende Jahr 2025 (provisorische Fakturierung). Die Steigerung 
der Steuerkraft der natürlichen Personen betrug im Zeitraum von 2015 bis 2024 in Rhein-
felden sehr gute 15.4%. Die Steigerung der 10 grössten Vergleichsgemeinden hat demge-
genüber im gleichen Zeitraum nur 9.4% betragen.  
 
Der gesamte Nettoaufwand 2025 unterschreitet das Budget um TCHF 2’824 oder 6.4% 
und beträgt rund TCHF 41’628. Dies entspricht CHF 2’969 pro Einwohner. Der Fünfjah-
resdurchschnitt der Periode 2020 bis 2024 beträgt für Rheinfelden CHF 2’789 pro Einwoh-
ner. Dieser Wert liegt unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 8 Städten und Zentrumsge-
meinden (ohne Oftringen und Spreitenbach) von CHF 2’912 pro Einwohner. Mit dem Budget 
2026 steigt der Nettoaufwand allerdings auf rund CHF 3’266 pro Einwohner. Der Erhöhung 
des Nettoaufwands ist eine weiterhin eine hohe Beachtung zu schenken. 
 
Der Aufgaben- und Finanzplanung 2026 - 2030 (Version für Budget 2026, Jahr 2026 ge-
mäss Budget 2026) sind folgende Angaben zu entnehmen: 
  


SF NI Δ
Jahr TCHF TCHF TCHF


2026 5’628 14’710 -9’082
2027 4’475 34’127 -29’652
2028 4’394 32’072 -27’678
2029 4’170 16’269 -12’099
2030 4’222 17’797 -13’575


Ø 4’578 22’995 -18’417
SF = Selbstfinanzierung NI = Nettoinvestitionen  
  


Es zeigt sich, dass in der Periode 2026 bis 2030 jährlich durchschnittlich TCHF 22’995 an 
Nettoinvestitionen geplant sind. Dies entspricht rund CHF 1'641 pro Einwohner und liegt 
damit deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von CHF 555 pro Einwohner (1988-
2024). Aufgrund der geplanten jährlich durchschnittlichen Selbstfinanzierungen von 
TCHF 4'578 ergeben sich Finanzierungsfehlbeträge von kumuliert rund CHF 92.1 Mio. bis 
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Ende 2030. Diese Fehlbeträge können nicht durch den Abbau der per Ende 2025 vorhan-
denen eigenen Finanzmittel (Flüssige Mittel und verzinsliche Finanzanlagen) getragen wer-
den. Es sollte auch diesem Bereich eine hohe Beachtung geschenkt werden. 
 
Der detaillierte Kennzahlenvergleich mit grafischen Darstellungen ist den nachfolgenden 
Abschnitten 3.2 bis 3.8 zu entnehmen. 
 
 


3.2 Steuerfuss 
 
Mit einem Steuerfuss von 90% im Jahr 2024 liegt die Stadt Rheinfelden im interkommunalen 
Vergleich der Städte und Gemeinden Aarau, Brugg, Baden, Wettingen, Spreitenbach, Woh-
len, Lenzburg, Rheinfelden, Oftringen und Zofingen deutlich unter dem Durchschnittswert 
von 100.3% (ungewichtet). Dies ist der tiefste Steuerfuss der 10 Vergleichsgemeinden. Das 
aufgrund des Steuerertrages der natürlichen Personen gewichtete Kantonsmittel beträgt im 
Jahr 2024 101.2%.  
 
 


3.3 Steuerkraft natürliche Personen und Steuerertrag juristische Personen 
 
Die vom Kanton berechnete relative Steuerkraft (auf 100% umgerechneter Gemeindesteu-
ersollbetrag inkl. Quellensteuern zuzüglich des Gemeindeanteils der Steuern juristischer 
Personen in CHF pro Einwohner) wird durch die von Gemeinde zu Gemeinde stark schwan-
kenden Anteile des Steuerertrages juristischer Personen verzerrt. Wir sind daher der Auf-
fassung, dass die „Steuerkraft der natürlichen Personen“ (ebenfalls umgerechnet auf 100%) 
verglichen werden sollte (exkl. Steuern juristische Personen), um eine aussagekräftige Zahl 
zur Stärke der Steuerpflichtigen einer Gemeinde zu erhalten. Nachfolgende Abbildung zeigt 
den Steuerertrag der natürlichen Personen, umgerechnet auf 100%, und den Steuerertrag 
der juristischen Personen für das Jahr 2024: 
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Abb. 1: Steuerertrag natürliche und juristische Personen 2024 in CHF pro Einwohner  
 
Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass Rheinfelden im Jahr 2024 mit einem Steuerertrag 
(Steuerkraft) der natürlichen Personen von CHF 3'392 im Quervergleich hinter Baden an 
2. Stelle liegt. Der Durchschnittswert der 10 Vergleichsgemeinden beträgt für das Jahr 2024 
CHF 2'734, d.h. Rheinfelden liegt rund 24% über diesem Durchschnittswert. Zu beachten 
ist, dass der Durchschnitt aller aargauischen Gemeinden CHF 2'612 für die natürlichen Per-
sonen beträgt, d.h. Rheinfelden liegt rund 30% über diesem Wert.  
 
Der Steuerertrag der juristischen Personen beträgt für Rheinfelden im Jahr 2024 CHF 386 
pro Einwohner (vgl. Abschnitt 4.3.6). Rheinfelden liegt damit hinter Baden, Aarau und Sprei-
tenbach an 4. Stelle. Der erzielte Wert liegt jedoch deutlich unter dem Durchschnitt der 10 
Vergleichsgemeinden von CHF 600. Dieser Durchschnittswert wird vor allem durch die 
Werte von Baden und Aarau nach oben gedrückt. Der Durchschnitt aller aargauischen Ge-
meinden beläuft sich auf CHF 352 pro Person. 
 
Bei der Gesamtbetrachtung, d.h. beim Gesamtsteuerertrag pro Einwohner, liegt Rheinfel-
den hinter Baden und Aarau auf dem 3. Rang. Für das Jahr 2025 erreicht Rheinfelden einen 
Steuerkraft der natürlichen Personen von CHF 3'515 pro Einwohner (Zunahme gegen-
über 2024 von 3.5%) und juristischer Personen von CHF 552 (Zunahme gegenüber 2024 
von 42.6%).  
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Abb. 2: Steuerkraft natürliche Personen und Steuerertrag juristische Personen Rheinfelden 2015  
 bis 2025 in CHF pro Einwohner  
 
Die vorstehende Abbildung zeigt, dass die Steuerkraft der natürlichen Personen in Rhein-
felden vom Jahr 2015 mit CHF 2'938 pro Einwohner bis zum Maximalwert im Jahr 2021 von 
CHF 3'648 stark angestiegen ist. Der Gesamtanstieg der Steuerkraft der natürlichen Per-
sonen von 2015 bis 2024 beträgt 15.4%. Im Vergleich dazu hat sich die Steuerkraft der 
natürlichen Personen aller aargauischen Gemeinden in diesem Zehnjahresvergleich insge-
samt um 11.8% erhöht. Die Erhöhung betrug im Durchschnitt für die 10 Vergleichsgemein-
den inklusive Rheinfelden 9.4%. Rheinfelden hat damit im Vergleich eine viel positivere 
Entwicklung erreicht. Der Wert hat sich im Jahr 2025 auf CHF 3’515 pro Einwohner erhöht.  
 
Der Steuerertrag der juristischen Personen beträgt für Rheinfelden im Durchschnitt der Pe-
riode 2015 bis 2024 rund CHF 393 pro Einwohner. Der Durchschnitt der 10 Vergleichsge-
meinden liegt im gleichen Zeitraum bei rund CHF 467 pro Einwohner. Rheinfelden liegt 
damit rund 16% unter diesem Vergleichswert. Der Durchschnitt aller aargauischen Gemein-
den beträgt CHF 255 pro Einwohner. Den höchsten Wert erzielte Rheinfelden im Jahr 2018. 
Der Wert für das Jahr 2024 lag mit CHF 386 unter dem eigenen Durchschnitt. Es ist zu 
beachten, dass die Steuererträge der juristischen Personen jährlich stärker schwanken als 
die Steuerkraft der natürlichen Personen. 
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3.4 Selbstfinanzierung 
 
Die Selbstfinanzierung misst die Finanzkraft einer Gemeinde. Sie beinhaltet das Gesamt-
ergebnis Erfolgsrechnung gemäss Erfolgsausweis, zuzüglich Abschreibungen, zuzüglich 
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (35), zuzüglich Wertberichti-
gungen Darlehen (364) und Beteiligungen (365), zuzüglich Einlagen in Eigenkapital (389), 
abzüglich Aufwertungen im Verwaltungsvermögen (4490), abzüglich Entnahmen aus Fonds 
und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (45), abzüglich Entnahmen aus Eigenkapital 
(489). 
 
 


 
Abb. 3: Selbstfinanzierung im Durchschnitt 1988-2024 und 2024 in CHF pro Einwohner 
 
Mit einem Wert von CHF 650 pro Einwohner im Jahr 2024 liegt Rheinfelden unter dem 
Vergleichsdurchschnitt von CHF 854 der 10 grössten Gemeinden. Im Mehrjahresvergleich 
(1988 bis 2024) schneidet Rheinfelden mit CHF 713 pro Einwohner mit rund 18% über dem 
Vergleichsdurchschnitt von CHF 603 pro Einwohner ab. Die Selbstfinanzierung beträgt im 
Berichtsjahr 2025 CHF 745 pro Einwohner und liegt damit über dem eigenen langjährigen 
Durchschnitt.  
 
Wir schätzen die Selbstfinanzierung der Stadt Rheinfelden insbesondere aufgrund der 
Werte der letzten Jahre als sehr gut ein.  
 
 


3.5 Nettoinvestitionen 
 
Bei den Nettoinvestitionen (Anschaffungskosten abzüglich Beiträge/Einnahmen) ist eine 
langfristige Betrachtung notwendig. Der langjährige Durchschnitt sollte dem langjährigen 
Durchschnitt der Abschreibungen entsprechen, damit die Verschuldung stabil bleibt. 
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Abb. 4: Nettoinvestitionen im Durchschnitt 1988-2024 und 2024 in CHF pro Einwohner 
 
Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass die Städte Baden und Aarau im langjährigen Ver-
gleich als Spitzenreiter die höchsten Nettoinvestitionen aufweisen. Mit jährlichen Nettoin-
vestitionen von CHF 555 pro Einwohner in der Periode 1988 bis 2024 liegt Rheinfelden rund 
12% unter dem Vergleichswert von CHF 630 der Vergleichsgemeinden, jedoch über dem 
Durchschnitt aller aargauischen Gemeinden von CHF 495 pro Einwohner.  
 
Der langjährige Durchschnittsbetrag der Stadt Rheinfelden liegt bei CHF 6.4 Mio. pro Jahr. 
Dieser Wert wurde im Jahr 2025 mit rund CHF 13.5 Mio. deutlich überschritten. 
 


 
Abb. 5: Durchschnittliche Nettoinvestitionen in % der Steuern 1988-2024 
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Der durchschnittliche Anteil der Nettoinvestitionen an den Steuern in der Periode 1988 bis 
2024 beträgt für die Stadt Rheinfelden 19.3%. Der Wert aller aargauischen Gemeinden liegt 
bei 20.9% (1988 bis 2024), d.h. 20.9% der Steuererträge werden für Investitionen im lang-
jährigen Durchschnitt ausgegeben. Der Durchschnitt der Vergleichsgemeinden beträgt 
22.7%. 
 
Für das Jahr 2025 beträgt der Wert für Rheinfelden 19.8%. Für eine abschliessende Beur-
teilung müssen die Nettoinvestitionen zusammen mit dem Selbstfinanzierungsgrad betrach-
tet werden. 
 
 


3.6 Selbstfinanzierungsgrad 
 
Der Selbstfinanzierungsgrad misst die Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen. Diese 
Zahl zeigt das Ausmass, in dem die Investitionen finanziell verkraftet werden. Werte unter 
70% bedeuten eine grosse Neuverschuldung. Bei Werten zwischen 70 - 99% kann von 
einer verantwortbaren Neuverschuldung gesprochen werden. Ein Wert von 100% bedeutet 
einen ausgeglichenen Finanzhaushalt (ohne Neuverschuldung). Bei Werten über 100% 
können Schulden abgebaut werden.  


 
Abb. 6: Durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad 1988-2024 
 
Es zeigt sich, dass die Städte Brugg, Rheinfelden, Zofingen, Lenzburg und auch Spreiten-
bach langjährige Selbstfinanzierungsgrade von über 100% aufweisen, d.h. dass diese die 
Verschuldung abbauten. Ebenso ist ersichtlich, dass alle aargauischen Gemeinden im 
Durchschnitt einen Selbstfinanzierungsgrad von 96.1% in der Periode 1988 – 2024 erzielten 
und sich damit die Verschuldung erhöhte. Die Stadt Rheinfelden weist einen Wert von 
128.5% für die Zeitperiode von 1988 – 2024 auf und befindet sich damit hinter Brugg an der 
2. Stelle der Vergleichsgemeinden im Schuldenabbau, resp. Vermögensaufbau. 
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Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2025 erreicht einen Wert von 77.3% (Vorjahr 
154.8%). In den nächsten Jahren soll bewusst wieder ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 
100% erreicht werden, damit die bestehenden Finanzanlagen zugunsten der Nettoinvesti-
tionen abgebaut werden können. 
 
 


3.7 Finanzverbindlichkeiten und Nettoergebnis Funktionen 9610 und 9630 
 
Um die Tragbarkeit der Finanzverbindlichkeiten zu beurteilen, ist das Nettoergebnis der 
Funktionen 9610 „Zinsen“ und 9630 „Liegenschaften Finanzvermögen“ zu berücksichtigen 
(d.h. der Aufwand für Passivzinsen und Liegenschaften des Finanzvermögens abzüglich 
Kapital- und Vermögenserträge). 
 


 
Abb. 7: Finanzverbindlichkeiten der Gemeinden 2024 in CHF pro Einwohner 
 
Mit rund CHF 369 pro Einwohner an Finanzverbindlichkeiten im Jahr 2024 liegt die Stadt 
Rheinfelden unter dem Durchschnitt aller aargauischen Gemeinden von CHF 2'255.  
 
Für das abgeschlossene Jahr 2025 betragen die Finanzverbindlichkeiten TCHF 100       
oder CHF 7 pro Einwohner.  
 
Sowohl für die Finanzverbindlichkeiten und wie auch für das Nettovermögen ist das Netto-
ergebnis der Funktionen 9610 und 9630 eine wichtige Kenngrösse. Dieses entspricht in der 
Privatwirtschaft dem Ergebnis aus Finanzaufwand abzüglich Finanzertrag inkl. des Liegen-
schaftsaufwandes abzüglich des Liegenschaftsertrages der nicht betriebsnotwendigen Lie-
genschaften.  
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Beim Nettoergebnis der Funktionen 9610 und 9630 zeigt sich folgendes Bild: 
 


  
Abb. 8: Nettoergebnis Funktionen 9610 und 9630 der Gemeinden 2024 in CHF pro Einwohner 
 
Negative Zahlenwerte bedeuten einen Nettoertrag, welcher die Selbstfinanzierung entspre-
chend stärkt. Es zeigt sich, dass die Städte Brugg und Aarau (ausserhalb der Skala) im Jahr 
2024, insbesondere dank massgeblicher Wertschriftenerträge und Beteiligungserträge so-
wie Erträgen aus Liegenschaften des Finanzvermögens sehr hohe Nettoerträge erzielten. 
Es wird auch ersichtlich, dass sämtliche Vergleichsgemeinden mit Ausnahme von Wettin-
gen Nettoerträge aus den Funktionen „Zinsen“ und „Liegenschaften Finanzvermögen“ er-
zielen.  
 
Mit einem Wert von CHF -117 pro Einwohner erreicht Rheinfelden im Jahr 2024 im Ver-
gleich den sechsten Platz im Vergleich.  
 
Im Jahr 2025 erzielte Rheinfelden einen Nettoertrag von CHF -93 pro Einwohner, d.h. 
dieser leistet einen Beitrag an das Jahresergebnis 2025 von TCHF 1'304. 
 
 


3.8 Nettoaufwand 
 
Der hier verwendete Begriff „Nettoaufwand“ wird wie folgt definiert: 
 
Der Bruttoaufwand der Erfolgsrechnung (ohne durchlaufende Beiträge, Entnahmen und in-
terne Verrechnungen) vor Abschreibungen, abzüglich aller Ertragsarten mit Ausnahme der 
Fiskalerträge (Allgemeine Steuern und Sondersteuern), und ohne Finanzergebnis (Passiv-
zinsen und Vermögenserträge, Funktion 9610 „Zinsen“) und ohne Ergebnis der „Liegen-
schaften Finanzvermögen“ (Funktion 9630). Die Aufwände der Gemeindebetriebe sind 
ebenfalls nicht enthalten. 
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Das bedeutet, dass diese Zahl den Aufwand für die eigentliche Geschäftstätigkeit der Ein-
wohnergemeinde zeigt, ohne dass dieser Wert durch die Abschreibungen des Verwaltungs-
vermögens oder dem Nettoergebnis der Funktionen 9610 und 9630 verzerrt wird. Dieser 
Nettoaufwand ist durch die Fiskalerträge zu decken. 
 
Der Nettoaufwand kann sowohl ausgehend vom betrieblichen Aufwandüberschuss als auch 
vom Fiskalertrag hergeleitet werden. Die vorliegende Darstellung wählt bewusst den Aus-
gangspunkt bei den Fiskalerträgen, um aufzuzeigen, welcher Anteil der Steuererträge für 
die Finanzierung der laufenden Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht. 
 
Die Entwicklung des Nettoaufwands stellt sich wie folgt dar: 
 


 
 
Aus der vorstehenden Darstellung wird ersichtlich, dass im Jahr 2025 die Fiskalerträge nach 
Abzug des Finanzausgleichs in Höhe von TCHF 50’779 den Nettoaufwand von TCHF 
41’628 deutlich übersteigen. 
 
Der Fiskalertrag liegt insgesamt rund TCHF 3’330 über dem Budget 2025. Der Steuerertrag 
der natürlichen Personen liegt TCHF 1’113 unter dem Budget, während der Ertrag aus 
Quellensteuern das Budget um TCHF 1’201 übertrifft. Der Steuerertrag der juristischen Per-
sonen liegt deutlich TCHF 2’641 über dem Budget. Auch die Sondersteuern (Grundstück-
gewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Nachsteuern und Bussen) liegen 
TCHF 604 über dem Budget. 
 
Die Selbstfinanzierung liegt rund TCHF 5’682 über dem Budget. Dies ist auf den tieferen 
Nettoaufwand mit einer Verbesserung von TCHF 2’824 gegenüber dem Budget 2025 sowie 
auf höhere Fiskalerträge zurückzuführen. Das Nettoergebnis der Funktionen 9610 «Zinsen» 
und 9630 «Liegenschaften Finanzvermögen» blieb hingegen unter dem Budget. 
 


B 2026 B 2025 2025 2024
CHF CHF CHF CHF


Fiskalertrag 53’075’000 51’430’000 54’759’567 49’783’969
./. Finanzausgleich (Abgabe) -3’292’200 -3’984’000 -3’980’400 -3’335’700358’000


Total Steuerertrag/Finanzausgleich 50’140’800 47’446’000 50’779’167 46’448’269


abzüglich Nettoergebnis Fkt. 9610+9630:
Funktion 9610 "Zinsen" -680’600 -1’113’500 -651’314 -964’342
Funktion 9630 "Liegenschaften Finanzvermögen" -586’700 -665’900 -652’853 -651’791


Total Nettoergebnis Fkt. 9610+9630 -1’267’300 -1’779’400 -1’304’167 -1’616’134


abzüglich Selbstfinanzierung 5’625’600 4’773’600 10’455’366 8’987’055
davon Abschreibungen 6’989’900 9’954’400 10’637’029 6’806’621


Nettoaufwand absolut 45’782’500 44’451’800 41’627’969 39’077’348
Zuwachs 3.0% 6.4% 6.5%


Einwohner 14’017 13’950 14’022 13’797


Nettoaufwand in CHF pro Einw. 3’266 3’187 2’969 2’832
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Aus der vorstehenden Tabelle wird ersichtlich, dass der Nettoaufwand im Jahr 2025 in CHF 
um 6.5% über demjenigen des Vorjahres liegt. Im Jahr 2025 ergibt sich ein Nettoaufwand 
von CHF 2’969 pro Einwohner. Zum Vergleich beträgt der Durchschnitt der acht Städte und 
Zentrumsgemeinden (ohne Oftringen und Spreitenbach) im Jahr 2024 CHF 3’192 pro Ein-
wohner. Rheinfelden unterschreitet diesen Wert im Berichtsjahr 2025. Der Durchschnitt der 
Jahre 2020 bis 2024 liegt für diese acht Vergleichsgemeinden bei CHF 2’912 pro Einwoh-
ner. Mit einem Fünfjahresdurchschnitt von CHF 2’789 liegt Rheinfelden erfreulicherweise 
unter diesem Durchschnitt. 
 
Der Nettoaufwand im Jahr 2025 liegt, wie bereits erwähnt, mit TCHF 2’824 bzw. 6.4% unter 
dem Budget. Im Budget 2026 wird gegenüber dem Budget 2025 eine Erhöhung von 3.0% 
veranschlagt. Gegenüber dem IST-Wert 2025 beträgt die Zunahme absolut rund 10%. Auf-
grund des stagnierenden Bevölkerungswachstums entspricht die Zunahme in CHF pro Ein-
wohner ebenfalls rund 10%. 
 
Der Entwicklung des Nettoaufwands ist demnach weiterhin eine hohe Beachtung zu schen-
ken. Ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum des Nettoaufwands ist zu vermeiden. 
 


  







 


 Seite 16/29
 


 
4 Feststellungen und Empfehlungen zur Jahresrechnung  
 


Der vorliegende Bericht erläutert die wesentlichen Bereiche der Jahresrechnung der Ein-
wohnergemeinde Rheinfelden.  
 
 


4.1 Geldflussrechnung und flüssige Mittel 
 
Die flüssigen Mittel konnten wir anhand der vorliegenden Auszüge der Finanzinstitute ab-
stimmen. Die Höhe des Bestandes liegt mit TCHF 10'093 per 31. Dezember 2025 höher als 
im Vorjahr mit TCHF 8’105. Auf die Einholung von Bestätigungen der Geschäftsbeziehun-
gen bei Finanzinstituten gemäss Vorgaben des Schweizer Prüfungshinweises 60 „Prüfung 
und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung“ wurde wie in den 
Vorjahren verzichtet. Alternativ haben wir den Leiter Abteilung Finanzen und Ressourcen 
dahingehend befragt, ob die bestehenden Mittel frei verfügbar sind oder ob allfällige Ge-
währleistungen, Bürgschaften, etc., bestehen. Es wurde uns bestätigt, dass die Mittel frei 
verfügbar sind. 
 
Bei der Geldflussrechnung zeigt der Geldfluss aus operativer Tätigkeit den Geldzugang aus 
betrieblicher Geschäftstätigkeit. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit weist nach, wie sich 
die Aktivitäten bei den Liegenschaften und Beteiligungen auf den Geldbestand auswirkten, 
und der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt, ob Finanzverbindlichkeiten aufgenom-
men oder zurückbezahlt werden konnten. Gemäss Fachempfehlung Nr. 14 HRM2 wird der 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit nochmals in den Geldfluss aus Investitionstätigkeit (be-
trifft das Verwaltungsvermögen) und in den Geldfluss aus Anlagentätigkeit (betrifft das An-
lagevermögen des Finanzvermögens) unterteilt und deshalb als Geldfluss aus Investitions- 
und Anlagentätigkeit bezeichnet. Der operative Geldfluss soll mittelfristig den Geldabfluss 
für Investitionstätigkeit decken. Jährliche Schwankungen müssen in der Regel im Wesent-
lichen durch Aufnahme oder Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (Geldfluss aus Fi-
nanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden. 
 
Die Geldflussrechnung 2025 zeigt, dass die Einwohnergemeinde mit dem erzielten Geld-
fluss aus operativer Tätigkeit von rund TCHF 9’435 ihre Geldabflüsse aus Investitions- und 
Anlagentätigkeit von TCHF 2’592 wie im Vorjahr decken konnte. Es resultierte eine Über-
deckung von TCHF 6’843 (Vorjahr Überdeckung von TCHF 884).  
 
Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit zeigt, dass ein Geldabfluss von TCHF 4’855 zu 
verzeichnen war. Dies ist auf die Rückzahlung von kurzfristige Finanzverbindlichkeiten im 
Umfang von TCHF 5'000 zurückzuführen. Im Weiteren führte die Zunahme der Kontokor-
rentverbindlichkeiten zu einem Geldzufluss von TCHF 523. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die erwähnte Überdeckung der Ein-
wohnergemeinde von TCHF 6’843 zuzüglich des Geldabflusses aus Finanzierungstätigkeit 
von TCHF 4’855 die Zunahme der flüssigen Mittel um insgesamt TCHF 1’988 erklären.  
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4.2 Finanzanlagen 
 
Den Bestand der Finanzanlagen konnten wir anhand der Dokumente der Finanzinstitute 
und der Darlehensverträge abstimmen. Der Bestand per 31. Dezember 2025 hat sich ge-
genüber dem Vorjahr wie folgt entwickelt: 
 


 


 
 
Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass zwei Festgelder über insgesamt CHF 6 
Mio. bei der Credit Suisse sowie ein Festgeld über CHF 3 Mio. bei der Raiffeisenbank fällig 
und zurückbezahlt wurden. Bei der Aargauischen Kantonalbank wurde ein Festgeld über 
CHF 2 Mio. zurückbezahlt und bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank wurden Call- 
und Festgeldanlagen über insgesamt CHF 9 Mio. fällig und zurückbezahlt. Demgegenüber 
wurden bei der Raiffeisenbank ein Termingeld über CHF 2 Mio. sowie bei der Aargauischen 
Kantonalbank Festgelder über CHF 3 Mio. angelegt. Zudem wurden bei der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank Callgeldanlagen über insgesamt CHF 7 Mio. getätigt (Fälligkei-
ten 2026–2030). Zusätzlich wurde dem Tennisclub Rheinfelden ein Darlehen zur Teilfinan-
zierung der Sanierung der Tennishalle gewährt (Laufzeit bis 2054 mit einer jährlichen Amor-
tisationspflicht von TCHF 30). 
 
 
 


Anlagekategorie Bestand Zugang Abgang Bestand Zinssatz Fälligkeit
1.1. 31.12.


in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF in %


Festgeld, Raiffeisenbank 3’000 0 0 3’000 0.050 15.11.2027
Festgeld, Raiffeisenbank 3’000 0 0 3’000 0.100 15.11.2029
Festgeld, Raiffeisenbank 3’000 0 3’000 0 1.000
Kassenoblig., Aarg. Kantonalbank 3’000 0 0 3’000 0.350 13.11.2026
Festgeld, Basellandschaftliche KB 3’000 0 3’000 0 1.450
Festgeld, Credit Suisse 3’000 0 0 3’000 1.000 03.12.2027
Festgeld, Credit Suisse 3’000 0 3’000 0 0.030
Festgeld, Credit Suisse 3’000 0 0 3’000 0.060 04.05.2026
Festgeld, Credit Suisse 3’000 0 3’000 0 0.040
Festgeld, Credit Suisse 3’000 0 0 3’000 0.050 15.03.2027
Festgeld, Raiffeisenbank 5’000 0 0 5’000 1.450 10.11.2028
Step Up Notes, Credit Suisse 5’000 0 0 5’000 0.05-0.1 06.04.2029
Step Up Notes, Credit Suisse 5’000 0 0 5’000 0.05-0.15 21.01.2027
Step Up Notes, Credit Suisse 5’000 0 0 5’000 1.58-1.68 19.04.2028
Festgeld, Raiffeisenbank 3’000 0 0 3’000 0.800 08.11.2027
Festgeld, Raiffeisenbank 3’000 0 0 3’000 0.900 08.11.2029
Callgeldanlage, BLKB 3’000 0 3’000 0 0.900
Callgeldanlage, BLKB 3’000 0 3’000 0 0.900
Festgeld, Aarg. Kantonalbank 2’000 0 2’000 0 0.250
Callgeldanlage, BLKB 0 5’000 0 5’000 0.100 25.02.2026
Callgeldanlage, BLKB 0 2’000 0 2’000 0.100 25.02.2026
Festgeld, Aarg. Kantonalbank 0 3’000 0 3’000 0.250 15.04.2026
Termingeld, Raiffeisenbank 0 2’000 0 2’000 0.500 09.12.2030
Darlehen Tennisclub Rheinfelden 0 900 0 900 0.500 30.06.2054


Total Finanzanlagen 64’000 12’900 20’000 56’900
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Die Fälligkeit der Finanzanlagen stellt sich per 31. Dezember 2025 wie folgt dar: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Abb. 9: Fälligkeiten der Finanzanlagen 
 


 
Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass kurzfristige Finanzanlagen von CHF 16 Mio. 
bestehen, welche innert 12 Monaten fällig sind (inkl. Callgeldanlagen). Die übrigen Finanz-
anlagen von CHF 40.9 Mio. haben langfristigen Charakter und sind in den Jahren 2027 bis 
2054 fällig. 
 
Wir stellten weiter fest, dass die Marchzinserträge korrekt abgegrenzt wurden. 
 
 


4.3 Steuern 
 


4.3.1 Ausstand Einkommens- und Vermögenssteuern 
 
Die bilanzierten Steuerforderungen in Höhe von rund TCHF 12’815 stimmen mit der         
Steuerausstandsliste der Servicelösung überein.  
 
Die Altersgliederung der Ausstandsliste per 31. Dezember 2025 stellt sich im Vorjahresver-
gleich wie folgt dar: 
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Steuerjahr Betrag in % Steuerjahr Betrag in %
TCHF TCHF


Total netto 193 Total netto 57
Habensaldi 12’622 Habensaldi 11’451


Total brutto 12’815 Total brutto 11’509
Nicht verfallen 5’390 Nicht verfallen 4’374


Total verfallen 7’425 100.0 Total verfallen 7’135 100.0
2025 4’881 65.7 2024 4’396 61.6
2024 1’113 15.0 2023 1’026 14.4
2023 669 9.0 2022 850 11.9
2022 361 4.9 2021 484 6.8
2021 237 3.2 2020 235 3.3
2020 112 1.5 2019 53 0.7
2019 23 0.3 2018 20 0.3
2018 20 0.3 2017 16 0.2
2017 7 0.1 2016 1 0.0
2016 1 0.0 2015 32 0.4
2015 0 0.0 2014 22 0.3
2014 1 0.0


Jahr 2025 Jahr 2024


 
 
Massgebend für den Vorjahresvergleich ist die Gegenüberstellung der Bruttoausstände, da 
die Nettoausstände aufgrund der Veränderung der Habensaldi den Vergleich verzerren. 
Gegenüber dem Vorjahr haben die gesamten Bruttosteuerausstände von TCHF 11’509 um 
TCHF 1’306 auf TCHF 12’815 zugenommen. Die Ursache für die Zunahme liegt in der Zu-
nahme der nicht verfallenen Forderungen um TCHF 1’016 auf TCHF 5’390 per Ende 2025. 
Da diese im Bruttoausstand enthaltenen nicht verfallenen Forderungen für die Inkassomas-
snahmen nicht relevant sind, haben wir diese von den Bruttoausständen herausgerechnet. 
Per 31. Dezember 2025 bestehen damit TCHF 7’425 an verfallenen Forderungen, d.h. 
57.9% der Bruttoausstände (Vorjahr 61.9%), bei welchen wir jeweils stichprobenweise die 
Inkassomassnahmen prüften.  
 
Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass der Anteil der Steuerforderungen der jüngsten 
drei Jahre 2025, 2024 und 2023 rund 89.7% beträgt (Vorjahr 87.9%). Damit beträgt der 
Anteil der ältesten fälligen Ausstände (2022 und älter) 10.3%.  
 
Bezüglich der Habensaldi, welche auf der Passivseite bilanziert sind, ist folgendes anzu-
merken: Die Habensaldi entstehen einerseits, wenn die provisorischen Rechnungen, wel-
che bereits bezahlt wurden, nachträglich nach unten korrigiert werden. Gemäss unverän-
derter Praxis werden zum Zeitpunkt der Taxation der Steuererklärungen bei Veränderungen 
von mindestens CHF 10’000 des steuerbaren Einkommens zur ursprünglichen provisori-
schen Rechnungsstellung Anpassungen nach unten wie oben für die provisorischen Folge-
jahre vorgenommen. Andererseits resultieren Habensaldi auch dann, wenn die Steuer-
pflichtigen ihre provisorischen Rechnungen freiwillig überzahlen. Im Weiteren können diese 
entstehen, wenn das Kantonale Steueramt die Verrechnungssteuer-Rückerstattung an die 
Gemeinde und nicht an den Steuerpflichtigen selbst sendet.  
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Die Habensaldi haben sich gegenüber dem Vorjahr von TCHF 11’451 auf TCHF 12’622 
erhöht. Wir stellten fest, dass folgendes Verfahren seit dem Jahr 2024 angewendet wurde: 
Ende August wurde von der Abteilung Steuern eine bearbeitete Ad-hoc-Liste (aus STAG) 
an die Abteilung Finanzen weitergeleitet. Dabei wurden alle Steuerpflichtigen mit höheren 
Habensaldi als TCHF 20 analysiert. Dieselbe Prüfung wurde Mitte Jahr durchgeführt, um 
für die Budgetierung einen möglichst aktuellen Wert zu erhalten. Wir erachten dieses Ver-
fahren als adäquat.  
 
Aufgrund unserer Stichprobe der Steuerforderungen stellten wir fest, dass die höchsten per 
31. Dezember 2025 fälligen Ausstände gegenüber 10 Steuerpflichtigen im Gesamtbetrag 
von rund TCHF 696 bestehen. Dies entspricht einem Anteil von 9.4% (Vorjahr 9.5%) der 
per Jahresende verfallenen Bruttoausstände. Folgende Aufstellung zeigt den Bestand der 
höchsten Ausstände zum Revisionszeitpunkt mit Vorjahresvergleich: 
 


TCHF % TCHF % TCHF %
10 höchste Ausstände 696 100.0% 681 100.0% 572 100.0%
bezahlt -170 -24.4% -62 -9.0% -23 -4.1%


offen und fällig 526 75.6% 619 91.0% 548 95.9%


31.12.25 31.12.24 31.12.23


 
 
Aus vorstehender Tabelle ist ersichtlich, dass der absolute Betrag der 10 grössten Steuer-
ausstände von TCHF 681 gegenüber dem Vorjahr minimal auf TCHF 696 zugenommen 
hat. Der Anteil der zum Revisionszeitpunkt bezahlten höchsten 10 Ausstände hat sich ge-
genüber dem Vorjahr leicht auf 9.4% reduziert. In einem dieser 10 Fälle sind die Inkasso-
massnahmen aufgrund eines Rechtsmittels unterbrochen. In einem anderen Fall musste 
aufgrund einer beurteilten Gefährdung des Ausstandes eine Einzelwertberichtigung vorge-
nommen werden. Bei den übrigen Fällen sind Ratenzahlungen oder Stundungen vereinbart 
worden. 
 
Gesamthaft haben wir von den verfallenen Bruttoausständen eine Stichprobe von insge-
samt rund TCHF 1’374 an Steuerforderungen geprüft (Vorjahr: TCHF 1’724). Dabei stellten 
wir fest, dass bei den offenen und verfallenen Forderungen die notwendigen Schritte be-
züglich des Inkassoverfahrens (Mahnungen, Betreibungen) eingeleitet wurden (vgl. dazu 
auch Abschnitt 4.3.4 „Kennzahlen Steuerinkasso“). Wir beurteilen die Inkassomassnahmen 
insgesamt als gut. 
 
 


4.3.2 Wertberichtigung auf Forderungen allgemeine Steuern und Sondersteuern 
 
Gemäss des kantonalen Handbuchs Rechnungswesen Gemeinden ist bei mutmasslichen 
Verlusten eine Wertberichtigung zu buchen. Wesentliche Positionen werden einzeln bewer-
tet. Die übrigen Positionen sind aufgrund von Erfahrungswerten pauschal wertzuberichti-
gen. Gemäss kantonalen Vorgaben sind dabei die Bruttoausstände (nur Gemeindeanteil) 
der letzten 5 Jahre den tatsächlichen Forderungsverlusten (Steuerabschreibungen) der 
letzten 5 Jahre gegenüber zu stellen, um damit den Prozentsatz für die Pauschalwertbe-
richtigung zu erhalten. 
 
Es wurde eine pauschale Wertberichtigung (Delkredere) von rund TCHF 105 für die allge-
meinen Steuern berechnet. Wir stellten fest, dass die pauschale Wertberichtigung gemäss 
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den kantonalen Vorgaben berechnet wurde. Es wurde eine Pauschale von 1.9% ermittelt 
(Vorjahr 2.1%). Die berechnete Pauschale wurde dabei wie von uns empfohlen gerundet 
(auf einen Zehntel genau). 
 
Im Weiteren wurde eine Einzelwertberichtigung gegenüber einem Steuerpflichtigen im Be-
trag von rund TCHF 32 berechnet. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Einzelwert-
berichtigungen werden Einzelfälle mit gefährdeten Ausständen von mehr als TCHF 50 (Aus-
stände alle Steuerhoheiten) einzeln beurteilt und bei Gefährdung allenfalls wertberichtigt 
(dies nur auf dem Gemeindeanteil). Wir erachten diese Praxis als adäquat. 
 
Insgesamt wurde die berechnete pauschale Wertberichtigung von TCHF 105 und die Ein-
zelwertberichtigungen von TCHF 32 auf ein Total von TCHF 140 aufgerundet und so ge-
bucht. Wir erachten den gebuchten Betrag als angemessen. Wir empfehlen zu prüfen, ob 
inskünftig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen werden soll, obwohl die Schwelle von 
TCHF 50 eines Ausstandes (alle Steuerhoheiten) nicht erreicht wird, sofern bereits abseh-
bar ist, dass die gefährdete Forderung nicht eingebracht werden kann. 
 
Bei den Sondersteuern (Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern und Erb-
schafts-/Schenkungssteuern) dürfen keine pauschalen Wertberichtigungen gebildet wer-
den. Notwendige Einzelwertberichtigungen müssen jedoch berücksichtigt werden. Es 
mussten keine Wertberichtigungen auf Sondersteuern gebucht werden.  


 
 


4.3.3 Veranlagungsstand 
 
Der Veranlagungsstand, respektive die Taxation der Steuern, stellt sich wie folgt dar: 
 


31.12.25 31.12.24
Steuern 2024
total taxiert 67.8% prov.
total veranlagt 58.0% prov.
davon Unselbständigerwerbende 61.1% prov.
davon Selbständigerwerbende 25.6% prov.
Steuern 2023
total taxiert 93.4% 71.4%
total veranlagt 91.6% 59.7%
davon Unselbständigerwerbende 92.6% 63.0%
davon Selbständigerwerbende 89.3% 13.1%  
 
 
Systembedingt sind die Steuern 2025 per 31. Dezember 2025 erst provisorisch veranlagt 
(ebenfalls die Steuern 2024 per 31. Dezember 2024). Die taxierten Steuern (2024 und älter) 
sind seitens des Steueramtes zwar bereit zur Veranlagung, es muss jedoch aufgrund der 
ausstehenden Bearbeitung der Verrechnungssteuern durch den Kanton noch mit der Ver-
anlagung zugewartet werden.  
 
Wie in vorstehender Tabelle ersichtlich, liegt der Veranlagungsstand im Jahr 2025 bei 
58.0% (Vorjahr 59.7%). Dieser Wert ist massgebend für die Steuerertragsbuchung. Der 
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kantonale Sollwert liegt hier bei 65.2%. Das Steueramt kann jedoch diesen Wert nicht weiter 
beeinflussen, sondern nur den Taxationsstand. 
 
Bei den taxierten Steuern 2024 wurde ein Wert von 67.8% erzielt, welcher den Vorjahres-
wert von 71.4% leicht unterschreitet. Die Zielvorgabe des kantonalen Steueramtes von 
74.6% wurde damit wieder nicht erreicht. Im Weiteren ist zu beachten, dass der Sollbestand 
der Steuerpflichtigen 2024 per Ende 2025 8’798 beträgt. Dieser ist marginal um einen Steu-
erpflichtigen tiefer als der Sollbestand von 8’799 des Vorjahres. 
 
Wir stellten fest, dass die Abteilung Steuern im Jahr 2025 insgesamt 8’515 Steuerpflichtige 
(Steuerfälle) taxiert hat. Diese Taxationen setzen sich im Vergleich zu den Jahren 2024 und 
2023 wie folgt zusammen: 
 


Jahr 2025 Jahr 2024 Jahr 2023


Steuern 2024 5’969
Steuern 2023 1’951 6’282
Steuern 2022 *) 598 2’428 5’903
Steuern 2021 +) 510 2’601
Vorjahre bis 2020 577


Total taxiert 8’518 9’220 9’081
*) Jahr 2023: Vorjahre bis 2020
+) Jahr 2022: Vorjahre bis 2019  
 
Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass die gesamte Taxationsleistung gegen-
über dem Vorjahr von 9’220 auf 8’518 Steuerpflichtige zurückgegangen ist, was einer Ab-
nahme von 702 bzw. 7.6% entspricht. Da der Sollbestand für das Steuerjahr 2025 8’798 
Steuerpflichtige beträgt, wurden insgesamt 96.8% dieses Bestandes taxiert. Damit wurden 
weniger als 100% des Sollbestandes taxiert, was zu einer Reduktion des Taxationsstandes 
führte. Es konnten dadurch immer noch nicht alle Rückstände abgebaut werden, um die 
Zielvorgabe des Kantons von 74.6% (Steuern 2024) zu erreichen. 
 
Nachfolgend halten wir die Entwicklung des Taxationsstandes über die vergangenen 5 
Jahre nochmals fest. 
 


 31.12.2025  31.12.2024  31.12.2023  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2020


Steuern 2024 67.8%
Steuern 2023 71.4%
Steuern 2022 67.2%
Steuern 2021 66.6%
Steuern 2020 60.9%
Steuern 2019 65.4%


Kalenderjahr


 
 
Der vorstehenden Aufstellung ist zu entnehmen, dass die Entwicklung in den letzten fünf 
Jahre ungenügend ist. Die Einarbeitung neuer Mitarbeitender hat gemäss Auskunft des Lei-
ters Steueramt im Jahr 2025 viele Ressourcen gebunden. Zum Revisionszeitpunkt waren 
die grössten Rückstände beim Steuerjahr 2024 jedoch wieder aufgeholt. Der Leiter Steuer-
amt zeigt sich zuversichtlich, im Jahr 2026 den vom Kanton Aargau vorgegebenen 
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Taxationswert zu erreichen. Wir empfehlen, dem Steueramt bei absehbarem Bedarf zeitlich 
befristet zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass ein möglichst hoher Taxationsstand eine sicherere Budgetie-
rungsgrundlage bildet, da die Steuerertragsverbuchung damit aktueller ist.  
 
 


4.3.4 Kennzahlen Steuerinkasso 
 
Für die Beurteilung der Steuerausstände ist das Verhältnis zwischen dem Steuerausstand 
und der Sollstellung eine wichtige Grösse. Nachfolgende Darstellung zeigt dieses Verhältnis 
im Vergleich zum Vorjahr sowie im Vergleich zum Durchschnitt des Kantons und Bezirks:  


2025 2024 2023 2022 2021
brutto brutto brutto brutto brutto


Rheinfelden 14.0% 12.9% 13.4% 13.6% 19.8%
Bezirk 13.2% 12.5% 12.9% 12.5% 14.9%
Kanton 14.6% 14.5% 14.3% 13.9% 13.8%  
 
Aus vorstehender Darstellung ist ersichtlich, dass die Stadt Rheinfelden im Jahr 2025 einen 
Wert von 14.0% erreicht, welcher höher ist als im Vorjahr. Beim 5-Jahresvergleich ist zu 
beachten, dass das Jahr 2021 aufgrund eines ausserordentlichen Anstiegs der nicht verfal-
lenen Forderungen per Ende 2021 belastet war. Im 5-Jahresvergleich erreicht  
Rheinfelden im Jahr 2025 den zweithöchsten Wert, welcher unterhalb des Kantonsdurch-
schnitts, jedoch über dem Bezirksdurchschnitt liegt.  
 
Nachfolgende Darstellung zeigt die Bruttoausstände 2025 in Prozenten gemessen am be-
reinigten Steuer-Soll der Staatssteuern: 
  


 
Abb. 10: Brutto-Steuerausstände 2025 in % des Steuersolls 
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Diese Darstellung zeigt, dass die Stadt Rheinfelden bei der Höhe des Steuerausstandes im 
Quervergleich der 10 grössten aargauischen Gemeinden hinter Baden, Zofingen, Lenzburg, 
Aarau und Brugg auf dem sechsten Platz rangiert.  
 
 


4.3.5 Kennzahlen Steuerabschreibungen/Erlasse/Verluste 
 
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Steuerabschreibungen bei den Ein-
kommens- und Vermögenssteuern für die Stadt Rheinfelden absolut (brutto und netto) und 
in Prozenten der Sollstellung:  


2025 2024 2023 2022 2021


Anteil Rheinfelden (in TCHF) brutto 84 115 152 93 115
Eingänge abgeschr. Steuern -51 -51 -85 -91 -133


Anteil Rheinfelden (in TCHF) netto 33 64 67 2 -18


Rheinfelden relativ netto 0.08% 0.16% 0.14% -0.01% -0.04%
Bezirk 0.11% 0.13% 0.14% 0.08% 0.14%
Kanton 0.33% 0.30% 0.33% 0.30% 0.34%  
 
Der absolute Betrag an Brutto-Steuerabschreibungen reduzierte sich gegenüber dem Vor-
jahr auf rund TCHF 84. Im Fünfjahresvergleich wird ersichtlich, dass im Jahr 2023 der 
höchste Wert an Bruttoabschreibungen zu verzeichnen war. Die Reduktion seither ist des-
halb sehr erfreulich. 
 
Relativ betrachtet, liegt Rheinfelden mit einem prozentualen Verlust des bereinigten         
Steuersolls von 0.08% deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt und ebenso leicht unter 
dem Bezirksmittel. Die Stadt Rheinfelden hat das Kantonale Steueramt beauftragt, die be-
stehenden Verlustscheine zu bewirtschaften. Dieser Wert liegt unter dem 5-Jahresdurch-
schnitt von TCHF 82.  
 
Nachfolgende Darstellung zeigt die Abschreibungen des Jahres 2025 in Prozenten gemes-
sen am bereinigten Steuer-Soll an den Staatssteuern: 
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Abb. 11: Steuerabschreibungen 2025 in % des Steuersolls 
 
Aus vorstehender Abbildung wird ersichtlich, dass Rheinfelden mit einem Anteil von 0.08% 
an Abschreibungen/Verluste/Erlasse an der Sollstellung hinter Baden auf dem 2. Platz liegt.  
 
 


4.3.6 Steuererträge natürliche Personen und juristische Personen 
 
Der im Jahr 2025 erzielte Steuerertrag der natürlichen Personen (Einkommens- und Ver-
mögenssteuern) kann im Vergleich zum Budget und zum Vorjahr wie folgt dargestellt wer-
den. Dabei wird der gesamte Steuerertrag in den Steuerertrag nur für das laufende Jahr 
2025 (provisorische Rechnungsstellung) und den Steuerertrag für Nachträge aus Vorjahren 
unterteilt: 
 


Steuerertrag natürliche Personen Total
TCHF TCHF TCHF


IST-Ergebnis 2025 39’638 33’982 5’656
Budget 2025 40’750 35’050 5’700


Abweichung zu Budget -1’112 -1’068 -44


IST-Ergebnis 2024 38’406 33’218 5’188


Abweichung zu Vorjahr 1’232 764 468


Steuernachträge 
VorjahreSteuerjahr 2025


 
 
Aus vorstehender Aufstellung wird ersichtlich, dass der gesamte Steuerertrag der natürli-
chen Personen von rund TCHF 39’638 das Budget um TCHF 1’112 oder um 2.7% unter-
schreitet. Damit ist leider unsere Prognose aus unserem Vorjahresbericht eingetroffen. Die 
Ursache für das Unterschreiten des Budgets begründet sich damit, dass die Steuererträge 
für das laufende Jahr 2025 (provisorische Fakturierung) um TCHF 1’068 oder um 3.0% 
unter dem budgetierten Wert liegen. Die Steuerkraft nur auf der provisorischen Fakturierung 
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2025 hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 0.7% erhöht. Diese Erhöhung hat jedoch 
nicht ausgereicht, um das Budget erreichen zu können. Das Budget rechnete mit einer Stei-
gerung von über 4%. Bei den Steuernachträgen von TCHF 5’656 konnte das Budget eben-
falls um TCHF 44 knapp nicht erreicht werden. 
 
Im Budget 2026 wird mit einem Steuerertrag für Einkommens- und Vermögenssteuern na-
türlicher Personen von insgesamt TCHF 41'450 gerechnet. Es wurde dabei mit Nachträgen 
von TCHF 6’600 kalkuliert. Aufgrund des Ergebnisses im Jahr 2025 für die Steuernachträge 
könnte dieser Wert nicht erreicht werden. Wir erachten den Wert als optimistisch eingesetzt. 
 
Im Weiteren wurde die provisorische Rechnungsstellung 2026 mit TCHF 34'850 budgetiert. 
Das Budget rechnet mit einer gleichbleibenden Bevölkerungszahl von 14’017 Einwohnerin-
nen und Einwohner. Mit dieser Annahme ist eine Steigerung der Steuerkraft der natürlichen 
Personen von 2.6% notwendig, um den budgetierten Steuerertrag erreichen zu können. Wir 
erachten diese Steigerung als optimistisch. Realistischerweise könnte eine Erhöhung von 
1% angesehen werden. Bei dieser Steigerung, würde der budgetierte Steuerertrag um rund 
TCHF 540 nicht erreicht werden. Wir empfehlen, bei der Budgetierung der Einkommens- 
und Vermögenssteuern 2027 auf die erzielten Werte des Jahres 2025 abzustützen (nicht 
auf das Budget 2026). 
 
Im Jahr 2025 wurde mit einem Steuerertrag juristischer Personen von TCHF 7’741 der 
Vorjahreswert um TCHF 2’400 überschritten. Der budgetierte Wert von TCHF 5’100 wurde 
sogar um TCHF 2‘641 übertroffen.  
 
Die durch das Kantonale Steueramt vorgenommene Fakturierung im Jahr 2025 zeigt, dass 
eine gesamte Sollstellung von TCHF 7’741 vorgenommen wurde, welche diejenige des Vor-
jahres von TCHF 5’341 um TCHF 2’400 deutlich überschreitet. Dies begründet sich im We-
sentlichen dadurch, dass sich gegenüber dem Vorjahr die Steuernachträge für Vorjahre 
(Nachträge) um TCHF 1‘440 auf TCHF 2‘180 erhöht haben. 
 
Wir stellten fest, dass im Januar 2026 für das Jahr 2026 durch das Kantonale Steueramt 
TCHF 5’685 an provisorischen Sollstellungen vorgenommen wurden (Vorjahr TCHF 5’541). 
Wie sich die Veränderungen der Sollstellungen im Jahr 2026 entwickeln werden, ist schwie-
rig zu beurteilen. Für das Jahr 2026 wurden TCHF 5'600 an Steuererträgen der juristischen 
Personen budgetiert. Sollten demnach die provisorischen Sollstellungen nicht grosse Ent-
wicklungen erfahren, wird das Budget erreicht werden. 
 


4.4 Rechnungsabgrenzungen Finanzertrag 
 
Bei der Überprüfung der aktiven Rechnungsabgrenzung im Finanzertrag haben wir festge-
stellt, dass die Abgrenzung der Marchzinsen aus dem Vorjahr im Umfang von TCHF 80 zu 
Jahresbeginn nicht aufgelöst wurde. Aus diesem Grund wird der Finanzertrag im Berichts-
jahr 2025 um diesen Betrag zu hoch ausgewiesen. 
 
Aus Revisionssicht ist der Betrag nicht wesentlich und kann im Jahr 2026 korrigiert werden. 
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4.5 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
 
Zusätzlich zum Anlagespiegel „nur Einwohnergemeinde“ hat die Stadt Rheinfelden für die 
einzelnen Spezialfinanzierungen (Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Ortsantennenan-
lage) wie in den Vorjahren separate Anlagespiegel nach einzelnen Anlagekategorien er-
stellt.  
 
Der Sachanlagespiegel „nur Einwohnergemeinde“ (ohne Darlehen und Beteiligungen) stellt 
sich wie folgt dar: 
 


 
 
Wir stellten fest, dass die Anlagespiegel mit der Anlagebuchhaltung und die Anlagebuch-
haltung mit der Finanzbuchhaltung übereinstimmen. 
 
Aus dem „Anlagespiegel nur Einwohnergemeinde“ ist zu entnehmen, dass im Berichtsjahr 
Nettoinvestitionen, d.h. Zugänge von rund TCHF 14’254 zu verzeichnen waren (ohne Dar-
lehen und Beteiligungen). Die Details dazu sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Von 
den „Anlagen im Bau“ konnten abgeschlossene Projekte im Umfang von TCHF 3’409 in die 
übrigen Kategorien umgegliedert werden. Eine zeitnahe Umgliederung ist deshalb wichtig, 
weil keine Abschreibungen gebucht werden dürfen, solange Aktivierungen noch in der Po-
sition „Anlagen im Bau“ verbleiben. 
Hingegen konnten von den Aktivierungen im Jahr 2025 rund TCHF 8’189 direkt den 
Hauptkategorien zugewiesen werden. In diesen Positionen konnten dann Abschreibungen 
im Berichtsjahr verbucht werden. 
 
Der Anlagespiegel zeigt, dass im Berichtsjahr TCHF 10’286 an planmässigen Abschreibun-
gen vorgenommen werden mussten (nur Einwohnergemeinde). Der Hauptteil entfiel auf die 
Anlagekategorie Tiefbauten. Die Abschreibungen wurden gemäss Berechnung aus der An-
lagebuchhaltung korrekt vorgenommen. 
 
Beim Kauf des Grundstücks «Teilbereich Roninger-Park» im Umfang von TCHF 975 wurde 
das gesamte Grundstück, auf welchem sich ebenfalls ein Gebäude befindet, in der Katego-
rie «Tiefbauten allgemeiner Haushalt» aktiviert und über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 
abgeschrieben. Auf dieser Parzelle ist künftig die Erstellung einer Parkanlage vorgesehen, 
weshalb das bestehende Gebäude zurückgebaut werden soll. Vor diesem Hintergrund 


Verwaltungsvermögen
nur Einwohnergemeinde


Grund-
stücke VV


Strassen / 
Verkehrswege


Wasserbau Tiefbauten Hochbauten Mobilien Anlagen im Bau Übr. immaterielle 
Anlagen


Investitions-
beiträge


Total


Bilanzkonto 14000 14010 14020 14030 14040 14060 14070+14270 14290 146
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF


Nettobuchwert am 01.01.2025 79’654’506 21’652’152 670’380 8’114’773 74’902’648 1’616’504 2’478’087 620’147 4’089’320 193’798’517


Anschaffungswerte
Stand per 01.01.2025 79’654’506 30’695’653 1’425’469 19’121’989 118’253’854 3’660’452 2’478’087 837’108 6’207’156 262’334’274
Zugänge 0 584’827 0 5’582’775 1’942’684 0 6’065’026 78’241 0 14’253’552
Umgliederungen 0 0 0 0 3’409’120 0 -3’409’120 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 -1’928’880 0 0 0 -1’928’880
Stand per 31.12.2025 79’654’506 31’280’480 1’425’469 24’704’764 121’676’777 3’660’452 5’133’993 915’349 6’207’156 274’658’947


Kumulierte Abschreibungen
Stand per 01.01.2025 0 9’043’501 755’089 11’007’216 43’351’207 2’043’948 0 216’961 2’117’836 68’535’758
Planmässige Abschreibungen 0 826’759 28’440 4’649’684 4’202’224 215’650 0 163’798 199’080 10’285’635
Ausserplanmässige Abschreibungen -157’000 0 0 0 0 0 -48’395 0 0 -205’395
Umgliederungen/Korrektur 0 0 0 0 1’928’880 0 0 0 0 1’928’880
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand per 31.12.2025 157’000 9’870’260 783’529 15’656’900 45’624’551 2’259’598 48’395 380’759 2’316’916 77’097’908


Nettobuchwert am 31.12.2025 79’497’506 21’410’220 641’940 9’047’864 76’052’226 1’400’854 5’085’598 534’590 3’890’240 197’561’039
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empfehlen wir, das Gebäude im Rahmen der Jahresrechnung 2026 über die Restnutzungs-
dauer abzuschreiben. Der Landanteil soll hingegen weiterhin in der Anlagebuchhaltung be-
lassen und mittels Umbuchung dem entsprechenden Sachkonto zugewiesen werden. 
 
Des Weiteren wurde im Berichtsjahr 2025 eine Liegenschaft (Museum mit Ausstellungs-
raum «Salmen-Annex») schenkungsweise an die neu gegründete Stiftung Fricktaler Mu-
seum Rheinfelden übertragen. Daraus resultierte ein Abgang in der Kategorie «Hochbau-
ten» im Umfang von TCHF 1’929. Der Restbuchwert per 31.12.2025 von TCHF 666 wurde 
ausgebucht und der Erfolgsrechnung 2025 belastet. 
 
 


4.6 Kurzfristige Rückstellungen Mehrleistungen Personal 
 
Im Berichtsjahr 2025 haben wir erneut Prüfungshandlungen im Bereich der Rückstellungen 
für Mehrleistungen des Personals (Abgrenzung von Ferien- und Überzeitguthaben) vorge-
nommen. Obwohl der abgegrenzte Saldo von TCHF 486 gegenüber dem Vorjahr um TCHF 
24 reduziert werden konnte, ist uns wiederum aufgefallen, dass verschiedene Mitarbeitende 
per 31.12.2025 beträchtliche Ferien- und Überzeitguthaben ausweisen. Hohe Ferien- und 
Überzeitguthaben stellen eine entsprechende Verpflichtung dar und können bei Austritten 
oder Pensionierungen zu zusätzlichen Auszahlungen führen. Gleichzeitig können sie auf 
organisatorische oder personelle Engpässe hinweisen. 
 
Gemäss § 44 des Personalreglements («Ferien») sowie Art. 81 der Personalverordnung 
(«Ausgleich der Saldi») bestehen klare Vorgaben zum Bezug von Ferien sowie zum Über-
trag von Zeitguthaben. Die Ferien sind grundsätzlich im laufenden Jahr zu beziehen und 
können nach Absprache mit dem Abteilungsleiter spätestens bis Ende April des Folgejahres 
nachgeholt werden. Bei der Durchsicht der Saldi per 31.12.2025 haben wir festgestellt, dass 
verschiedene Mitarbeitende ein Ferienguthaben ausweisen, das über der maximal mögli-
chen Anzahl Ferienwochen pro Jahr liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Ferien nicht re-
gelkonform bezogen wurden. Zudem dürfen gemäss Personalverordnung maximal 50 Stun-
den eines positiven Zeitsaldos auf das nächste Jahr übertragen werden. Per Ende 2025 
weisen verschiedene Mitarbeitende einen höheren Übertrag aus, ohne dass eine entspre-
chende Kürzung vorgenommen wurde. 
 
Wir empfehlen, die Einhaltung der Bestimmungen des Personalreglements und der Perso-
nalverordnung künftig konsequenter zu überwachen und die bestehenden Ferien- und Zeit-
guthaben soweit möglich abzubauen. 
 
 


4.7 Prüfungen im Bereich Sozialhilfe und Alimentenbevorschussung und -inkasso 
 
Gemäss Prüfungshinweis 60 „Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer 
Gemeinderechnung“ von EXPERTsuisse sind wir zu jährlichen minimalen Prüfungshand-
lungen bezüglich der materiellen Richtigkeit der Sozialhilfeleistungen verpflichtet. Dabei ha-
ben wir inbesondere zu prüfen, ob die Finanzbuchhaltung mit der Sozialhilfebuchhaltung 
übereinstimmt, ob die Auszahlungen aufgrund der genehmigten Grundlagen der zuständi-
gen Stelle korrekt erfolgt und verbucht sind und ob ausreichende Anstrengungen zum Ein-
zug von Sozialhilfeleistungen, bzw. Alimenten unternommen werden. 
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Für unsere Prüfungen stand uns Frau Charitini Gasser, stellvertretende Leiterin Administ-
ration Sozialdienst, zur Verfügung. 
 
Wir wurden darüber informiert, dass weiterhin eine externe Stelle zur Qualitätssicherung 
stichprobenweise Klientendossiers formell und materiell prüft. Vom Bericht „Dossierskon-
trolle Sozialhilfe und Alimentenbevorschussung“ vom 19. Juni 2025 haben wir Kenntnis ge-
nommen. Unsere eigenen, nur formellen, Prüfungen führten zu keiner operativen Bemer-
kung. Wir danken Frau Charitini Gasser für die uns erteilten Auskünfte und Unterstützung 
unserer Prüfungen. 


 
 
5 Schlussbemerkungen 


 
Wir hoffen, Sie mit unseren Ausführungen unterstützen zu können. Den vorliegenden Be-
richt haben wir mit Herrn Jürg Gasser, Leiter Finanzen und Ressourcen, besprochen. 
 
Für ergänzende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 
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An den 
Schulvorstand und die 
Kontrollstelle der 
Kreisschule Unteres Fricktal 
4310 Rheinfelden 
 


Aarau, 16. März 2026 


 


Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2025 


  


Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zur Prüfung der Jahresrechnung 2025 des Gemeindeverbandes Kreisschule Unteres Fricktal 
können wir Ihnen über unsere Feststellungen und Empfehlungen folgenden 
 
 


MANAGEMENT-LETTER 
 
 
abgeben, welchen wir wie folgt gliedern: 
 
 
1. Prüfungsauftrag 


2. Prüfungsurteil 


3. Feststellungen und Empfehlungen zur Jahresrechnung 


4. Schlussbemerkungen 
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1 Prüfungsauftrag 
 
Die Prüfungsarbeiten zur Jahresrechnung 2025 der Kreisschule Unteres Fricktal haben wir 
in Ausübung des uns erteilten Auftrages zwischen dem 2. und 6. März 2025 durchgeführt.  
 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (SAR 
171.100 Gemeindegesetz und SAR 617.113 Finanzverordnung) und dem Schweizer 
Prüfungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinde-
rechnung vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrech-
nung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung 
von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der 
Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine 
Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von 
Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer 
das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von 
Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, 
nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schät-
zungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und 
angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.  
 
Da unsere Prüfung über die Minimalanforderungen der gesetzlich vorgeschriebenen 
„Bilanzprüfung“ (§ 94c Abs. 2 Gemeindegesetz) hinausgeht, werden die gesetzlichen 
Vorschriften mit unserer Prüfung eingehalten.  
 
Bei Prüfungsbeginn lag uns die Jahresrechnung 2025 inklusive der Belege revisionsbereit 
vor. Zusätzliche Informationen aufgrund unserer Prüfungsarbeiten wurden uns bereitwillig 
erteilt. 


 
Wir danken an dieser Stelle Frau Fabienne Stingelin und Herrn Jürg Gasser, sowie allen 
übrigen in die Prüfung involvierten Mitarbeitenden für die kooperative Unterstützung und die 
angenehme Zusammenarbeit. 
 
 


2 Prüfungsurteil 
 
Mit unserem separaten „Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Jahresrechnung“ vom 6. März 
2026 haben wir bestätigt, dass nach unserer Beurteilung die Jahresrechnung für das am 
31. Dezember 2025 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften 
(Gemeindegesetz und Finanzverordnung) entspricht. 
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3 Feststellungen und Empfehlungen zur Jahresrechnung 
 
Der vorliegende Bericht erläutert die wesentlichen Revisionsarbeiten zur Jahresrechnung 
2025 der Kreisschule Unteres Fricktal (nachfolgend KUF). Wir erwähnen nachfolgend 
diejenigen Sachverhalte, welche aus unserer Sicht zu besonderen Bemerkungen Anlass 
geben. 


 
 
3.1 Kontokorrent Einwohnergemeinde 


 
Das Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde, welches de facto die flüssigen Mittel 
darstellt, respektive das Finanzierungskontokorrent, konnten wir mit der Gegenbuchhaltung 
der Einwohnergemeinde abstimmen. Dieses wurde mit 2.0% (Vorjahr 2.5%) auf den 
Anfangsbestand verzinst. Für 2025 stellt der SNB-Leitzins von 1.5% zuzüglich eines 
Kreditzuschlags von 0.5% die Basis dafür. Die Kontokorrentschuld beträgt Ende 2025 CHF 
642'883.57 (Vorjahr CHF 147'240.88). 
 
 


3.2 Geldflussrechnung 
 
Da das Kontokorrent gegenüber der Einwohnergemeinde nicht nur kurzfristig, sondern über 
eine längere Dauer stetig passiv bilanziert werden musste, stellt die Einwohnergemeinde 
der KUF längerfristig Geld zur Verfügung. Deshalb stellt die Veränderung des Kontokorrents 
den Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit dar. Der operative Geldabfluss beträgt TCHF 204 
(Vorjahr Geldzufluss TCHF 54). Zusammen mit dem Geldfluss aus Investitionstätigkeit von 
TCHF 291 (Vorjahr 0) wurde somit die Verbindlichkeiten des Kontokorrents um TCHF 495 
erhöht (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit).  
 
 


3.3 Anlagevermögen 
 
Im Geschäftsjahr 2025 erfolgten Investitionen in Mobilien im Umfang von TCHF 291. Die 
bestehenden Mobilien des Mieterausbaus werden wie vorgesehen linear über die 
Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben und werden im Anlagespiegel korrekt 
widergegeben. 
 
Die weiteren durchgeführten Stichprobenprüfungen in der Erfolgsrechnung zeigten, dass 
keine der geprüften Positionen im Anlagevermögen hätten aktiviert werden müssen.  
 
 


3.4 Personalaufwand 
 
Beim Personalaufwand haben wir Gesamtabstimmungen und stichprobenweise Prüfungen 
vorgenommen.  
 
Auf Grund der Ergebnisse unserer Prüfungen kommen wir zum Schluss, dass die Verar-
beitung der Löhne und Sozialversicherungen korrekt gehandhabt und gebucht wird. 
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3.5 Schulgelder/Besoldungsanteile 
 
Auf Grund der stichprobenweisen Prüfungen gelangen wir zum Schluss, dass die Schul-
gelder und Besoldungsanteile korrekt abgerechnet wurden. 
 
Die Schulgelder werden jeweils auf Grund der Schülerzahlen des Vorjahres für 7/12 und 
auf Grund des Kalenderjahrs für 5/12 erhoben. Dadurch erübrigt sich eine weitere 
Abgrenzung der Einnahmen über das Jahresende. 
 
 


3.6 Schulanlage Betriebskostenaufteilung 
 
Auf Grund der stichprobenweisen Prüfungen konnten wir feststellen, dass die Betriebs-
kostenaufteilung systematisch und analog der Vorjahre korrekt abgerechnet wurde. 
Zusätzlich erfolgten 2025 nicht budgetierte pauschale Verrechnungen von Raummieten für 
Ukraineklassen von TCHF 45 (Vorjahr TCHF 30). 
 
 


3.7 Ergebnis der KUF 
 
Die KUF weist in der Jahresrechnung 2025 einen Aufwandsüberschuss von TCHF 314 
(Vorjahr Ertragsüberschuss von TCHF 82) aus. Damit schliesst die KUF deutlich schlechter 
ab als der budgetierte Aufwandsüberschuss von TCHF 217. Die Erträge liegen unter dem 
Budget und dem Vorjahr. Grund dafür sind tiefere Schülerzahlen. 
 
 


3.8 Eigenkapital 
 
Dank der 2022 erfolgten Erhöhung des Schuldgeldes auf CHF 7'200 je Schüler konnten 
2022 und 2023 Ertragsüberschüsse erwirtschaftet werden. Damit konnte der 
Bilanzfehlbetrag 2023 vollständig abgetragen werden und das KUF verzeichnete per Ende 
2023 wieder ein positives Eigenkapital von TCHF 163. 
 
Per Ende 2024 betrug das Eigenkapital aufgrund des negativen Ergebnisses nur noch 
TCHF 81. Im Berichtsjahr 2025 setzte sich die negative Eigenkapitalentwicklung aufgrund 
des Aufwandsüberschusses von TCHF 314 fort und führte per Ende 2025 zu einem 
negativen Eigenkapital von TCHF 233. In der Folge müssten wieder 
Sanierungsmassnahmen geprüft und die Abtragung des Bilanzfehlbetrags budgetiert 
werden. 
 
Das Budget 2026 sieht einen Ertragsüberschuss von TCHF 333 vor. Die Abtragung eines 
Bilanzfehlbetrags ist jedoch nicht budgetiert. Sollte im Jahr 2026 effektiv ein 
Ertragsüberschuss 2026 von mehr als TCHF 233 eintreten, würde das Eigenkapital wieder 
positiv. 
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4 Schlussbemerkungen 
 
Wir hoffen, Sie mit unseren Ausführungen unterstützen zu können. 
 
Für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen und stehen für ergänzende 
Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 


Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 
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Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 


mit Jahresrechnung per 31. Dezember 2025 der 


Kreisschule Unteres Fricktal 







 


 


An den Vorstand und die Kontrollstelle der 


Kreisschule Unteres Fricktal 


Aarau, 6. März 2026 
 


Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers 
  
Prüfungsurteil 
Wir haben die Jahresrechnung der Kreisschule Unteres Fricktal - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung für das 
dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den kantonalen und 
kommunalen gesetzlichen Vorschriften (SAR 171.100 Gemeindegesetz und SAR 
617.113 Finanzverordnung und den Satzungen).  
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 Prüfung und Berichterstattung des 
Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers 
für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir 
sind vom Gemeindeverband unabhängig in Übereinstimmung mit den kantonalen 
gesetzlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 1, SAR 150.300 Unvereinbarkeitsgesetz) und den 
Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 


Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortlichkeiten des Vorstandes für die Jahresrechnung 
Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in 
Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und 
für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung 
einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
 







 


 
 


Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen 
gesetzlichen Vorschriften (SAR 171.100 Gemeindegesetz und SAR 617.113 
Finanzverordnung und den Satzungen) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 
Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage 
dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz 
und dem PH 60 üben wir, während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 


- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in 
der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichen und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 
das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalte können. 


- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung relevanten Internen 
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Gemeindeverbandes abzugeben. 


- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungs-
legung und damit zusammenhängenden Angaben. 


 
Wir kommunizieren mit dem Vorstand, unter anderem über den geplanten Umfang und 
die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren. 
 
 







 


 
 


Wir empfehlen, dem Vorstand Antrag auf Genehmigung der Jahresrechnung zu stellen. 
 
 
Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 


 
Beilage: 
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang) 







Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


Aktiven 497'850.00 19'106'441.72 18'897'989.37 706'302.35


10 Finanzvermögen 18'815'019.37 18'815'019.37


101 Forderungen 18'815'019.37 18'815'019.37


1010 Forderungen aus Lieferung gegenüber Dritten 3'723'013.20 3'723'013.20


10100 Forderungen aus Lieferung & Leistung 3'723'013.20 3'723'013.20
10100.41 Forderungen KUF 3'723'013.20 3'723'013.20


1011 Kontokorrente mit Dritten 14'671'361.72 14'671'361.72


10110 Kontokorrente mit Dritten 14'671'361.72 14'671'361.72
10110.41 KK Einwohnergemeinde 4'168'524.19 4'168'524.19
10110.61 KK Allgemein GB 1 (EWG) 469.80 469.80
10110.62 KK MWST GB 1 (EWG) 4'429'119.76 4'429'119.76
10110.63 KK Geldkonto GB 1 (EWG) 2'329'255.57 2'329'255.57
10110.64 KK Debi/Kredi GB 1 (EWG) 3'743'992.40 3'743'992.40


1015 Interne Kontokorrente 420'644.45 420'644.45


10153 Abrechnungskonten Löhne 420'644.45 420'644.45
10153.01 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 409'132.45 409'132.45
10153.04 Abrechnungskonto Löhne Kinderzulage FAK 11'512.00 11'512.00


14 Verwaltungsvermögen 497'850.00 291'422.35 82'970.00 706'302.35


140 Sachanlagen VV 497'850.00 291'422.35 82'970.00 706'302.35


1406 Mobilien 497'850.00 291'422.35 82'970.00 706'302.35


14060 Mobilien allg. Haushalt 497'850.00 291'422.35 82'970.00 706'302.35
14060.41 Mobilien allg. Haushalt KUF 829'764.95 291'422.35 1'121'187.30
14060.99 WB Mobilien allg. Haushalt -331'914.95 82'970.00 -414'884.95
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


Passiven 497'850.00 2'918'377.51 2'709'925.16 706'302.35


20 Fremdkapital 417'331.24 2'836'286.98 2'313'831.41 939'786.81


200 Laufende Verbindlichkeiten 179'781.83 2'611'242.79 2'076'240.45 714'784.17


2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen .. 32'540.95 2'115'256.75 2'075'897.10 71'900.60


20000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 32'540.95 1'999'722.05 1'960'362.40 71'900.60
20000.01 Kreditoren Sammelkonto 32'540.95 1'999'722.05 1'960'362.40 71'900.60


20001 Kreditoren Sozial- & Personalversicherungen 115'534.70 115'534.70
20001.01 Abrechnungskonto Lohn AHV/IV/ALV/FAK 52'816.15 52'816.15
20001.02 Abrechnungskonto Lohn UVG 4'436.25 4'436.25
20001.03 Abrechnungskonto Lohn UVG-Zusatz 468.10 468.10
20001.04 Abrechnungskonto Lohn Krankentaggeld 1'407.60 1'407.60
20001.06 Abrechnungskonto Lohn Pensionskasse 56'406.60 56'406.60


2001 Kontokorrente mit Dritten 147'240.88 495'742.69 100.00 642'883.57


20010 Kontokorrente mit Dritten 147'240.88 495'742.69 100.00 642'883.57
20010.41 KK Einwohnergemeinde 147'240.88 495'642.69 642'883.57
20010.68 KK Debi/Kredi GB 2 (OBG) 100.00 100.00


2005 Interne Kontokorrente 243.35 243.35


20053 Abrechnungskonten Löhne 243.35 243.35
20053.02 Abrechnungskonto Lohn Quellensteuern 243.35 243.35


204 Passive Rechnungsabgrenzungen 237'549.41 225'044.19 237'590.96 225'002.64


2041 Sach- & übriger Betriebsaufwand 4'926.20 83.10 4'967.75 41.55


20410 Rechnungsabgrenzung Sach- & übriger Betriebsaufwand 4'926.20 83.10 4'967.75 41.55
20410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- & übr. Betriebsaufwand 41.55 41.55
20410.41 Rechnungsabgrenzung Sach- & übr. Betriebsaufwand 4'926.20 41.55 4'926.20 41.55


2043 Transfers der Erfolgsrechnung 232'623.21 224'961.09 232'623.21 224'961.09
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


20430 RA Transfers der Erfolgsrechnung 232'623.21 224'961.09 232'623.21 224'961.09
20430.21 Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung 232'623.21 224'961.09 232'623.21 224'961.09


29 Eigenkapital 80'518.76 82'090.53 396'093.75 -233'484.46


299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 80'518.76 82'090.53 396'093.75 -233'484.46


2990 Jahresergebnis -82'090.53 82'090.53 314'003.22 -314'003.22


29900 Jahresergebnis -82'090.53 82'090.53 314'003.22 -314'003.22
29900.41 Jahresergebnis Erfolgsrechnung -82'090.53 82'090.53 314'003.22 -314'003.22


2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 162'609.29 82'090.53 80'518.76


29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 162'609.29 82'090.53 80'518.76
29990.41 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre KUF 162'609.29 82'090.53 80'518.76
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Erfolgsrechnung


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Erfolgsrechnung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


FUNKTIONALE GLIEDERUNG 7'006'437.59 7'006'437.59 7'052'600.00 7'052'600.00 6'840'233.38 6'840'233.38


2 BILDUNG 7'006'437.59 7'006'437.59 7'052'600.00 7'052'600.00 6'840'233.38 6'840'233.38


2131 KUF Allgemein 1'470'436.52 7'006'437.59 1'470'400.00 7'052'600.00 1'395'941.43 6'840'233.38
3000.00 Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen 1'380.00 3'000.00 600.00
3000.03 Tag- & Sitzungsgelder Schulbehörden 9'000.00 9'000.00 9'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal 189'378.15 157'700.00 171'163.55
3020.04 Löhne übrige Lehrpersonen 98'865.00 99'300.00 89'960.55
3020.40 Löhne Schulämter 118'016.50 121'200.00 118'485.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 24'033.95 24'800.00 23'584.35
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 38'122.20 35'500.00 34'913.40
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3'843.40 4'000.00 2'705.85
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 5'405.30 5'600.00 5'303.65
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 1'422.65 1'900.00 1'282.75
3090.00 Aus- & Weiterbildung Personal 4'034.15 5'000.00 3'285.10
3090.40 Aus- & Weiterbildung Schulleitung 998.30 1'000.00 1'003.00
3091.00 Personalwerbung 1'000.00 699.10
3099.00 Übriger Personalaufwand 4'295.65 7'800.00 7'783.35
3100.00 Büromaterial 4'072.45 6'500.00 5'936.95
3102.00 Drucksachen, Publikationen 150.40 700.00 316.50
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 538.60 800.00 967.00
3105.00 Lebensmittel 1'647.40 2'000.00 1'819.75
3110.00 Büromöbel & -geräte 3'805.25 3'500.00 1'443.95
3113.00 Hardware 3'259.90
3118.00 Immaterielle Anlagen (Software) 37'686.07 35'300.00 4'926.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'477.50 2'000.00 985.00
3130.01 Telefon & Kommunikation 9'856.35 10'000.00 8'798.70
3130.03 Frankaturen & Versandkosten 3'424.30 4'000.00 3'460.55
3130.05 Mitglieder- & Verbandsbeiträge 2'030.00 1'800.00 1'700.00
3130.06 Absenzenmanagement (SIZ) 200.35 200.00 203.35
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten 4'810.45 5'000.00 24'819.75
3134.00 Sachversicherungsprämien allgemein 11'537.25 10'500.00 10'538.80
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 30'785.55 32'000.00 27'685.10
3137.00 Steuern & Abgaben 3'106.15 2'800.00 2'963.80
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 9'035.00 8'100.00 8'100.00
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) 2'710.20 40'720.13
3170.00 Spesen & Reisekosten öV 436.70 500.00 662.20
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Erfolgsrechnung


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Erfolgsrechnung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


3170.02 Transportkosten SchülerInnen 4'248.00 1'200.00 5'892.00
3170.40 Kompetenzsumme Schulleitung 2'689.80 3'200.00 3'028.90
3170.41 Kompetenzsumme Vorstand 3'144.50 1'200.00 2'670.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen & Lager 135'300.10 144'200.00 131'813.25
3171.01 Schulveranstaltungen 48'124.40 43'500.00 38'072.15
3300.60 Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt 82'970.00 80'000.00 82'980.00
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 2'944.80 5'000.00 5'023.35
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 111'247.30 110'000.00 109'669.50
3612.41 Anteil mobiler Schulsozialdienst 217'500.00 205'000.00 178'100.00
3631.00 Beiträge an Kanton 231'162.40 231'400.00 219'614.70
3899.40 Abtragung Bilanzfehlbetrag 43'200.00
4260.00 Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 140.00
4270.00 Bussen 100.00
4612.40 Schulgelder Stadt Rheinfelden 2'448'000.00 2'577'600.00 2'577'600.00
4612.41 Schulgelder Gemeinde Kaiseraugst 1'205'400.00 1'188'000.00 1'219'800.00
4612.42 Schulgelder Gemeinde Magden 1'116'000.00 1'101'600.00 950'400.00
4612.43 Schulgelder Gemeinde Olsberg 28'800.00 28'800.00 36'000.00
4612.44 Schulgelder Drittgemeinden 66'600.00 79'200.00 99'900.00
4612.45 Schulgelder Gemeinde Stein 727'200.00 720'000.00 684'000.00
4612.46 Schulgelder Gemeinde Wallbach 432'000.00 417'600.00 496'800.00
4612.47 Schulgelder Gemeinde Mumpf 93'600.00 93'600.00 151'200.00
4612.48 Schulgelder Gemeinde Schupfart 136'800.00 144'000.00 158'400.00
4612.49 Schulgelder Gemeinde Obermumpf 208'800.00 208'800.00 165'600.00
4632.40 Besoldungsanteil Stadt Rheinfelden 87'421.17 90'000.00 86'314.40
4632.41 Besoldungsanteil Gemeinde Kaiseraugst 42'940.80 42'200.00 40'760.10
4632.42 Besoldungsanteil Gemeinde Magden 39'862.90 39'100.00 31'850.50
4632.43 Besoldungsanteil Gemeinde Olsberg 1'028.20 1'000.00 1'209.90
4632.44 Besoldungsanteil Drittgemeinden 899.55 2'800.00 2'736.75
4632.45 Besoldungsanteil Gemeinde Stein 25'972.35 25'600.00 22'911.40
4632.46 Besoldungsanteil Gemeinde Wallbach 15'425.70 14'900.00 16'674.20
4632.47 Besoldungsanteil Gemeinde Mumpf 3'340.40 3'300.00 5'027.30
4632.48 Besoldungsanteil Gemeinde Schupfart 4'884.65 5'100.00 5'285.80
4632.49 Besoldungsanteil Gemeinde Obermumpf 7'458.65 7'400.00 5'532.50
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 314'003.22 260'400.00 82'090.53


2132 KUF Standort Rheinfelden 4'855'138.24 4'885'100.00 4'750'613.79
3100.00 Büromaterial 13'736.90 14'000.00 15'832.75
3100.01 Fotokopierer, Miete und Service 18'930.50 21'000.00
3103.40 Fachliteratur, Zeitschriften Bezirksschule 1'962.30 1'000.00 1'249.00
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Erfolgsrechnung


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Erfolgsrechnung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


3103.41 Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule 1'957.45 2'100.00 941.75
3103.42 Fachliteratur, Zeitschriften Realschule (BWS/KKO) 627.50
3103.43 Fachliteratur, Zeitschriften WAH 130.20 200.00 134.00
3103.44 Fachliteratur, Zeitschriften TTG 368.00 200.00 288.75
3103.46 Fachliteratur, Zeitschriften Biblio-/Mediathek 19'401.55 20'700.00 21'645.60
3103.47 Fachliteratur, Zeitschriften DAZ 1'376.05 2'500.00 570.00
3104.40 Lehrmittel Bezirksschule 125'378.15 130'500.00 110'632.35
3104.41 Lehrmittel Sekundarschule 83'252.05 88'000.00 92'620.55
3104.42 Lehrmittel Realschule (BWS/KKO) 48'204.15 53'000.00 53'569.85
3104.43 Lehrmittel WAH 3'773.10 4'200.00 3'179.10
3104.44 Lehrmittel TTG 50'955.30 55'000.00 44'040.10
3104.45 Lehrmittel PuR Engerfeld 2'286.65 2'500.00 2'010.75
3104.48 Lehrmittel Sport Engerfeld 18'463.80 19'000.00 16'415.25
3104.49 Lehrmittel Sport freiw. 417.20 2'500.00 2'336.70
3104.50 Lehrmittel SHP (Standort Rheinfelden) 1'355.90
3105.43 Lebensmittel WAH 40'015.35 50'200.00 39'721.85
3106.00 Medizinisches Material 723.85 800.00 917.05
3110.40 Schulmobiliar Bezirksschule 16'070.80 13'000.00 8'190.00
3110.41 Schulmobiliar Sekundarschule 11'326.90 10'000.00 4'174.25
3110.42 Schulmobiliar Realschule (BWS/KKO) 2'540.65 4'000.00 1'296.65
3110.43 Schulmobiliar WAH 737.40 900.00 269.50
3110.44 Schulmobiliar TTG 14'693.75 13'000.00 12'899.50
3110.46 Schulmobiliar Biblio-/Mediathek 697.15 1'800.00
3110.47 Schulmobiliar Musik 4'143.65 4'900.00 2'859.40
3113.40 Hardware Engerfeld 4'885.48 6'000.00 184'916.02
3118.00 Immaterielle Anlagen (Software) 3'696.72
3150.40 Unterhalt Schulmobiliar KUF 9'862.15 6'500.00 5'665.90
3150.44 Unterhalt Schulmobiliar TTG 9'108.00 8'300.00 7'813.20
3150.48 Unterhalt Schulmobiliar Sport Engerfeld 1'656.20 1'600.00 700.00
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 137.30
3160.40 Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete) 2'772'000.00 2'727'000.00 2'482'900.00
3612.40 Anteil Betriebskosten Schulanlage 1'574'727.66 1'620'700.00 1'628'362.45


2133 KUF Standort Kaiseraugst 680'862.83 697'100.00 693'678.16
3100.00 Büromaterial 1'035.30 1'600.00 1'673.20
3103.41 Fachliteratur, Zeitschriften Sekundarschule 1'019.85 1'200.00 1'188.20
3103.44 Fachliteratur, Zeitschriften TTG 938.00 500.00 90.50
3104.41 Lehrmittel Sekundarschule 33'138.50 37'100.00 38'327.85
3104.43 Lehrmittel WAH 1'504.70 1'300.00 1'888.90
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Erfolgsrechnung


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Erfolgsrechnung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag


3104.44 Lehrmittel TTG 7'572.65 8'500.00 8'368.30
3105.43 Lebensmittel WAH 5'811.50 9'200.00 4'411.95
3106.00 Medizinisches Material 491.65 300.00
3110.41 Schulmobiliar Sekundarschule 4'774.55 5'700.00 4'060.50
3110.44 Schulmobiliar TTG 3'523.90 3'300.00 2'822.80
3113.41 Hardware Sekundarschule 34'514.50
3150.41 Unterhalt Schulmobiliar Sekundarschule 1'879.50 1'000.00
3150.44 Unterhalt Schulmobiliar TTG 1'611.65 3'300.00 1'708.25
3160.40 Anteil Anlagekosten Schulanlage (Miete) 389'600.00 389'600.00 359'000.00
3612.40 Anteil Betriebskosten Schulanlage 224'961.08 231'500.00 232'623.21
3612.42 Anteil Bibliothek 3'000.00 3'000.00 3'000.00
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Investitionsrechnung


Rechnung / 18.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 Kreisschule Unteres Fricktal


Nummer Investitionsrechnung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen


0 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 291'422.35 291'422.35


2 BILDUNG 291'422.35
Nettoergebnis 291'422.35


2131 KUF Allgemein 291'422.35
5060.41 KUF, Hardware iPads


CHF 293'500 / Schulvorstand vom 06.06.2024
291'422.35


9 FINANZEN UND STEUERN 291'422.35
Nettoergebnis 291'422.35


9990 Abschluss 291'422.35
6900.00 Aktivierte Ausgaben 291'422.35
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GELDFLUSSRECHNUNG


Kreisschule Unteres Fricktal 2025 2024


CHF CHF


Bezeichnung


Ergebnis Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) -314'003.22 -82'090.53


Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 82'970.00 82'980.00


Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00


Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00


Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) 0.00 0.00


Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve 0.00 0.00


Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00 0.00


Aufwertung VV (-) 0.00 0.00


Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen 0.00 0.00


Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen 0.00 0.00


Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 39'195.25 9'167.05


Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen -12'546.77 43'635.66


Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00


Geldfluss aus operativer Tätigkeit -204'384.74 53'692.18


Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit


Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 0.00 0.00


Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -291'257.95 0.00


Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00


Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00


Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -291'257.95 0.00


Verkauf (+) von Sachanlagen FV 0.00 0.00


Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 0.00


Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00 0.00


Verkauf (+) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00


Kauf (-) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00


Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 0.00 0.00


Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -291'257.95 0.00


Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit


Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 495'642.69 -53'692.18


Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00


Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00


Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 0.00 0.00


Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00


Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 495'642.69 -53'692.18


Total Geldfluss 0.00 0.00


Bestand Flüssige Mittel 1.1. 0.00 0.00


Bestand Flüssige Mittel 31.12. 0.00 0.00


Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00







Verpflichtungen bzw. 


Vorschüsse gegenüber 


Spezialfinanzierungen


Fonds


Rücklagen der 


Globalbudget-


bereiche


Vorfinanzierungen Aufwertungsreserve VV
Bilanzüberschuss /  -


fehlbetrag
Eigenkapital (Total)


290 291 292 293 295 299 29


Bestand per 01.01. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80'518.76 80'518.76


Einlagen in Spezialfinanzierungen EK   3510


Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK   4510


Einlagen in Fonds des EK   3511


Entnahmen aus Fonds EK   4511


Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene 


Rechtspersönlichkeit im EK  3512


Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene 


Rechtspersönlichkeit im EK   4512


Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche   


3892


Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 


4892


Einlagen in Vorfinanzierungen des EK   3893


Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK   4893


Entnahmen aus Aufwertungsreserve


Abtragung Bilanzfehlbetrag   3899 0.00 0.00


Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals


Jahresergebnis   90 -314'003.22 -314'003.22


Bestand per 31.12. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -233'484.46 -233'484.46


EIGENKAPITALNACHWEIS JAHRESRECHNUNG 2024


KREISSCHULE UNTERES FRICKTAL







Gemeinde Rheinfelden


Bezeichnung


Kurzfristige 


Rückstellungen 


aus 


Mehrleistungen 


des Personals


Kurzfristige 


Rückstellungen für 


andere Ansprüche 


des Personals


Kurzfristige 


Rückstellungen für 


Prozesse


...


Rückstellungen für 


langfristige 


Ansprüche des 


Personals


Langfristige 


Rückstellungen für 


Prozesse


... Total Sachgruppen


Konto Bilanz 2050 2051 2052 2053 - 2059 2081 2082 2083 - 2089 205x / 208x 


Bestand per 01.01. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Bildungen (inkl. Erhöhungen)


Verwendungen / Auflösung


Bestand per 31.12. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kommentar zu den wichtigsten Positionen:


RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL JAHRESRECHNUNG 2025


KREISSCHULE UNTERES FRICKTAL


Beim Gemeindeverband Kreisschule Unteres Fricktal bestehen keine Rückstellungen.







Organisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der 


Gemeinde


Buchwert per 


31.12.


Bemerkungen


Laufzeit Betrag Bemerkungen


Laufzeit Betrag Bemerkungen


Gemeinde Rheinfelden


BETEILIGUNGS- UND GEWÄHRLEISTUNGSSPIEGEL


KREISSCHULE UNTERES FRICKTAL


Privatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)


Eventualguthaben


Gemeindeverbände


Andere


Verträge


Eventualverbindlichkeiten







Gemeinde Rheifelden


Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen


4.2131.5060.41 Anschaffung iPads (Mobilien) 293'500.00 0.00 0.00 291'422.35 0.00 0.00 0.00 2'077.65


Vorstand vom 06.06.2024 / CHF 293'500.-


Abschreibung auf 5 Jahre


293'500.00 0.00 0.00 291'422.35 0.00 0.00 0.00


KREDITKONTROLLE JAHRESRECHNUNG 2025


KREISSCHULE UNTERES FRICKTAL


Rechnung 2025
Verfügbarer 


Restkredit


Rechnung 2025


Kreditbetrag


Kumulierte 


Ausgaben bis 


31.12.2024


Kumulierte 


Einnahmen bis 


31.12.2024


Budget 2025







Kreisschule Unteres Fricktal, Anlagespiegel 2025 Zusammenfassung


Kreisschule Unteres Fricktal Tiefbauten Hochbauten Mobilien Anlagen im Bau Total


Bilanzkonto 14030 14040 14060 14070


CHF CHF CHF CHF CHF


Nettobuchwert am 01.01.2025 0 0 497'850 0 497'850


Anschaffungswerte


Stand per 01.01.2025 0 0 829'765 0 829'765


Zugänge 0 0 291'422 0 291'422


Umgliederungen 0 0 0 0 0


Abgänge 0 0 0 0 0


Stand per 31.12.2025 0 0 1'121'187 0 1'121'187


Kumulierte Abschreibungen


Stand per 01.01.2025 0 0 331'915 0 331'915


Planmässige Abschreibungen 0 0 82'980 0 82'980


Ausserplanmässige Abschreibungen 0 0 0 0 0


Umgliederungen 0 0 0 0 0


Abgänge 0 0 0 0 0


Stand per 31.12.2025 0 0 414'895 0 414'895


Nettobuchwert am 31.12.2025 0 0 706'292 0 706'292


Kommentar:







  


   


ZUSÄTZLICHE ANGABEN JAHRESRECHNUNG 2025 
KREISSCHULE UNTERES FRICKTAL 
 
ANLAGEKATEGORIEN 
 
Die verwendeten Anlagekategorien entsprechen dem Anhang 1 der Finanzverordnung (§20 Abs. 1 FiV)  


 
 
AKTIVIERUNGSGRENZE 
 
Die für die Kreisschule Unteres Fricktal geltende Aktivierungsgrenze von 100’000 Franken leitet sich aus § 5 
der Finanzverordnung ab. 
 
WERTBERICHTIGUNGEN 
 
Keine. 
 
WEITERFÜHRENDE HINWEISE 


Kat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren 


1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung 


2 Gebäude, Hochbauten 35 


2a Containerbauten, Fahrnisbauten 20 


2b Heizsysteme, Photovoltaikanlagen 20 


3 Strassen, Plätze, Friedhof 40 


3a Naturstrassen (nicht asphaltierte Strassen) 10 


3b Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 20 


3c Kunstrasenplätze 10 


4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50 


4a Fernwärmenetz 35 


5 
Installationen, Ein- und Ausbauten 
bei Gebäuden 


10 - 15 


6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 30 


7 
Mobilien, Maschinen, Ausstattungen, allgemeine 
Fahrzeuge 


5-10 


8 Spezialfahrzeuge (Strassenreinigung) 15 


8a 
Kleintanklöschfahrzeug, Kommandofahrzeug, 
Strassenrettungsfahrzeug 


15 


8b 
Schweres und überschweres Pikettfahrzeug, 
schweres Schlauchverlegerfahrzeug, Wechsel-
ladefahrzeug 


25 


8c andere Feuerwehrfahrzeuge 20 


9 Immaterielle Anlagen, Software 5 


10 Orts- und Regionalplanungen 10 


11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3 – 5 


11a Datenübertragungsnetze 15 - 25 


12 Investitionsbeiträge nach Nutzungsdauer des Objektes 


12a Anschlussgebühren 20 


13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung 


14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung 


15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung 


16 
Abweichungen zu den vorgenannten Kategorien 
und/oder Abschreibungsdauer 


Mit Zustimmung des Departements 
Volkswirtschaft und Inneres 
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Bericht der Revisionsstelle 


mit Jahresrechnung per 31. Dezember 2025 des 


Berufsbildungszentrums Fricktal, Rheinfelden 







 


 


An den Schulvorstand des 


Berufsbildungszentrums Fricktal, Rheinfelden 


Aarau, 6. März 2026 
 


Bericht der Revisionsstelle 
  
Prüfungsurteil 
Wir haben die Jahresrechnung des Berufsbildungszentrums Fricktal (die Organisation) - 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Betriebsrechnung, der 
Geldflussrechnung sowie der Rechnung über die Veränderung des Kapitals für das dann 
endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsamer 
Rechnungslegungsmethoden – geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den schweizerischen 
gesetzlichen Bestimmungen (GBW SAR 422.200; VBW SAR 422.211) sowie dem 
Handbuch für das Finanz- und Rechnungswesen des BKS und dem Organisationsstatut 
und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz, und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. 
Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt 
«Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung» 
unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Organisation unab-
hängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den 
Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
Der Schulvorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen die im Leistungsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht 
die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht. 
 
In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungs-
bericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle. 







 


 
 


Verantwortlichkeiten des Schulvorstandes für die Jahresrechnung 
Der Schulvorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (GBW SAR 422.200, VBW SAR 
422.211), dem Organisationsstatut, Swiss GAAP FER 21 sowie dem Handbuch Finanz- 
und Rechnungswesen des BKS und für die internen Kontrollen, die der Schulvorstand 
als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Schulvorstand dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Organisation zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern 
zutreffend – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fort-
führung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Schulvorstand beab-
sichtigt, entweder die Organisation zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten einzustellen, 
oder hat keine realistische Alternative dazu. 
 
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresrechnung 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil 
beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen 
Vorschriften (GBW SAR 422.200; VBW SAR 422.211) und den SA-CH durchgeführte 
Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage 
dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern 
beeinflussen. 
 
Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der 
Jahresrechnung befindet sich auf der Website von EXPERTsuisse: http://expert-
suisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht. Diese Beschreibung ist Bestandteil 
unseres Berichts 
 
Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 


 
Beilage: 
– Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die 


Veränderung des Kapitals und Anhang) 
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Bilanz per 31.12.


AKTIVEN 2025 2024 Erläuterungen


Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 2’243 4’986 Anhang 3.1


Kontokorrent mit Träger / Standortgemeinde 2’770’452 3’120’656


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3’570 65’961 Anhang 3.2


Übrige kurzfristige Forderungen 362 24’017 Anhang 3.3


Aktive Rechnungsabgrenzungen 90’000 0 Anhang 3.4


Total Umlaufvermögen 2’866’627 3’215’620


Anlagevermögen
  Sachanlagen 3’493’971 3’710’961 Anhang 3.5


Total Anlagevermögen 3’493’971 3’710’961


Total Aktiven 6’360’598 6’926’581


Bilanz per 31.12.


PASSIVEN 2025 2024 Erläuterungen


kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 145’712 45’492 Anhang 3.6


Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 153’000 153’000 Anhang 3.7


Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 0 1’145


Passive Rechnungsabgrenzungen 347’500 375’042 Anhang 3.8


Total kurzfristiges Fremdkapital 646’212 574’679


langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 3’213’000 3’366’000 Anhang 3.9


Rückstellungen 111’540 108’420 Anhang 3.10


Total langfristiges Fremdkapital 3’324’540 3’474’420


Fondskapital
Bussenfonds 121’300 135’087 Anhang 3.11


Rücklagenfonds


   Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW 924’128 305’776


   Rücklagenfonds II 1’198’165 2’290’339


Total Fondskapital 2’243’592 2’731’202 Veränderung Kapital


Organisationskapital
Freies Kapital Anhang 3.12


   Freies Kapital Grundbildung 0 0


   Freies Kapital Weiterbildung 146’254 146’280


Total Organisationskapital 146’254 146’280 Veränderung Kapital


Total Passiven 6’360’598 6’926’581







Betriebsrechnung (1/2)


Rechn. 25 Rechn. 24 Erläuterungen


Ertrag
Kantonsbeiträge (Kt. Aargau) 1’798’399 1’869’785


Wohnortsbeiträge (Aargauische Gemeinden) 585’542 651’250


Schulertrag 74’246 91’335


Nebenerlöse 139’894 125’843


Total Erträge 2’598’081 2’738’213 Anhang 4.1


Aufwand für die Leistungserbringung
  Personalaufwand -2’152’017 -2’206’584 Anhang 4.2


Aufwand Infrastruktur -302’565 -313’319


Unterrichtsaufwand -232’329 -140’211


Verwaltungsaufwand -139’436 -135’698


Abschreibungen -216’988 -216’990 Anhang 4.3


Total Aufwand für die Leistungserbringung -3’043’335 -3’012’802


Betriebsergebnis -445’254 -274’589







Betriebsrechnung (2/2)
Rechn. 25 Rechn. 24 Erläuterungen


Finanzergebnis
Finanzaufwand -45’503 -55’853


Finanzertrag 3’121 3’538


Total Finanzergebnis -42’382 -52’315


Übriges Ergebnis
Organisationsfremder Ertrag 0 0


Organisationsfremder Aufwand 0 0


Total Übriges Ergebnis 0 0


Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals -487’636 -326’904


Fondsergebnis zweckgebundene Fonds
    Zuweisung (Entnahme) an Bussenfonds 13’788 5’534 Zuweisungen mit "-"


    Zuweisung (Entnahme) Rücklagenfonds §50a GBW -618’351 -4’683


    Zuweisung (Entnahme) Rücklagenfonds II 1’092’173 325’096


Total Fondsergebnis Zweckgebundene Fonds 487’610 325’947 Veränderung Kapital


Jahresergebnis vor Zuweisungen
an Organisationskapital -26 -957


Zuweisungen
    Zuweisung (Entnahme) an freies Kapital Weiterbildung 26 957


    Zuweisung (Entnahme) freies Kapital 0 0


0 0







Geldflussrechnung 2025 (1/2)


Geldfluss aus Betriebstätigkeit Rechn. 25 Rechn. 24 Erläuterungen
Jahresergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital -26 -957


Veränderung des Fondskapitals -487’610 -325’947


Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0


Abschreibungen auf Sachanlagen 63’989 63’989


Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen 153’000 153’000


Abschreibungen auf Renditeanlagen 0 0


Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen 0 0


Bildung, Auflösung und Auszahlung von Rückstellungen -86’880 36’920


(Nettogewinn) / Verlust aus Abgängen Finanzanlagen 0 0


(Nettogewinn) / Verlust aus Abgängen Sachanlagen 0 0


(Nettogewinn) / Verlust aus Abgängen Renditeanlagen 0 0


(Nettogewinn) / Verlust aus Abgängen Immaterielle Anlagen 0 0


Abnahme / (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62’391 -61’742


Abnahme / (Zunahme) sonstige Forderungen 23’655 -24’017


Abnahme / (Zunahme) Vorräte 0 0


Abnahme / (Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0


Zunahme / (Abnahme) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0


Zunahme / (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 100’220 4’464


Zunahme / (Abnahme) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -1’145 -792


Zunahme / (Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzungen -27’542 -107’751


Geldfluss aus Betriebstätigkeit -199’947 -262’833


  


Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Finanzanlagen 0 0


Investitionen in Sachanlagen 0 0


Investitionen in Renditeanlagen 0 0


Investitionen in Immaterielle Anlagen 0 0


Desinvestitionen Finanzanlagen 0 0


Desinvestitionen Sachanlagen 0 0


Desinvestitionen Renditeanlagen 0 0


Desinvestitionen Immaterielle Anlagen 0 0


Geldfluss aus Investitionstätigkeit 0 0







Geldflussrechnung 2025 (2/2)


Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Zunahme / (Abnahme) langfristiger Finanzverbindlichkeiten -153’000 -153’000


Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -153’000 -153’000


Veränderung flüssige Mittel im Berichtsjahr -352’947 -415’833


Nachweis Veränderung flüssige Mittel 
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln (1.1.) 3’125’642 3’541’474


Endbestand an flüssigen Mitteln (31.12.) 2’772’695 3’125’642


Veränderung flüssige Mittel im Berichtsjahr -352’947 -415’832 Anhang 5


inkl. KK mit Träger / Standortgemeinde







Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2025


Anfangsbestand Erträge (intern) Zuweisungen 
(extern)


Interne Fonds-
Transfers


Entnahmen 
(extern)


Endbestand


Mittel aus Fondskapital
Bussenfonds 135’087 6’325 0 -20’113 121’299


Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW 305’776 0 0 618’351 924’127


Rücklagenfonds II (temporär) 2’290’339 0 0 -618’351 -473’822 1’198’166


Zweckgebundene Fonds 2’731’202 0 6’325 0 -493’935 2’243’592


Zweck Bussenfonds


Zweck Rücklagenfonds gemäss § 
50a GBW


Zweck Rücklagenfonds II


Anfangsbestand Jahresgewinn / 
Jahresverlust


Zuweisungen 
(Gewinnverteilung)


Interne Fonds-
Transfers


Entnahmen 
(extern)


Endbestand


Mittel aus Eigenfinanzierung
Freies Kapital


   Freies Kapital Grundbildung 0 0 0 0 0


   Freies Kapital Weiterbildung 146’280 -26 0 146’254


   Jahresergebnis vor Zuweisung an Org.-Kap -26 26 0 0 0


Freie Fonds


Organisationskapital 146’280 -26 0 0 0 146’254


Zweck freier Fonds Weiterbildung


Der Bussenfonds finanziert die Aufwendungen des Kontos "Exkursionen, Schulreisen & Lager" (Konto 5.2351.3171.00 und 5.2351.3171.01)


Der Fonds wird mit Betriebsüberschüssen (der Grundbildung) geäufnet. Er darf 30% der Betriebskosten der Grundbildung gemäss Kosten-/Leistungsrech-
nung (KLR) nicht übersteigen. Fehlbeträge in der Grundbildung müssen über diesen Fonds finanziert werden. Im Jahr 2025 wurden dem Rücklagenfonds 
CHF 618'351.- zugewiesen, damit der Bestand maximal 30% der Betriebskosten der Grundbildung gemäss Kosten-Leistungsrechnung (KLR) entspricht 
und dem Rücklagenfonds II entnommen.


Der Fonds wurde einmalig mit dem nach Äufnung des Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW verbleibenden Saldo gemäss "freiem Kapital Grundbildung" 
geäufnet und innert vorgegebener Frist durch die Reduktion der Gemeindebeiträge an die Gemeinden zurückerstattet. Im Jahr 2025 wurden die 
Aufwandüberschüsse von CHF 321'484.93 des kaufmännischen Bereichs und CHF 152'337.27 des Lehrateliers entnommen.


In diesem Fonds werden die Ergebnisse der Weiterbildung verbucht. 







Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2024


Anfangsbestand Erträge (intern) Zuweisungen 
(extern)


Interne Fonds-
Transfers


Entnahmen 
(extern)


Endbestand


Mittel aus Fondskapital
Bussenfonds 140’621 0 16’288 0 -21’822 135’087


Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW 301’093 0 0 4’683 305’776


Rücklagenfonds II (temporär) 2’615’435 0 0 -4’683 -320’413 2’290’339


Zweckgebundene Fonds 3’057’149 0 16’288 0 -342’235 2’731’202


Zweck Bussenfonds


Zweck Rücklagenfonds gemäss § 
50a GBW


Zweck Rücklagenfonds II


Anfangsbestand Jahresgewinn / 
Jahresverlust


Zuweisungen 
(Gewinnverteilung)


Interne Fonds-
Transfers


Entnahmen 
(extern)


Endbestand


Mittel aus Eigenfinanzierung
Freies Kapital


   Freies Kapital Grundbildung 0 0 0 0 0


   Freies Kapital Weiterbildung 147’236 -957 0 146’279


   Jahresergebnis vor Zuweisung an Org.-Kap -957 957 0 0 0


Freie Fonds


Organisationskapital 147’236 -957 0 0 0 146’279


Zweck Freies Kapital Weiterbildung


Der Bussenfonds finanziert die Aufwendungen des Kontos "Exkursionen, Schulreisen & Lager" (Konto 5.2351.3171.00 und 5.2351.3171.01)
Der Fonds wird mit Betriebsüberschüssen (der Grundbildung) geäufnet. Er darf 10% der Betriebskosten der Grundbildung gemäss Kosten-/Leistungsrech-
nung (KLR) nicht übersteigen. Fehlbeträge in der Grundbildung müssen über diesen Fonds finanziert werden. Im Jahr 2024 wurden dem Rücklagenfonds 
CHF 4'683.30 zugewiesen, damit der Bestand maximal 10% der Betriebskosten der Grundbildung gemäss Kosten-Leistungsrechnung (KLR) entspricht 
und dem Rücklagenfonds II entnommen.


Der Fonds wurde einmalig mit dem nach Äufnung des Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW verbleibenden Saldo gemäss "freiem Kapital Grundbildung" 
geäufnet und innert vorgegebener Frist durch die Reduktion der Gemeindebeiträge an die Gemeinden zurückerstattet. Im Jahr 2024 wurden die 
Aufwandüberschüsse von CHF 128'550.65 des kaufmännischen Bereichs und CHF 191'862.52 des Lehrateliers entnommen.


In diesem Fonds werden die Ergebnisse der Weiterbildung verbucht. 







Anhang 2025


1 Rechnungslegungsgrundsätze


Die Jahresrechnung umfasst Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung,Rechnung über die Veränderung des Kapitals, Anhang und den Leistungsbericht. 


2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


für das Finanz- und Rechnungswesen des Departements Bildung, Kultur und Sport:


Flüssige Mittel, Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzungen Nominalwert, abzüglich allfälliger Wertbeeinträchtigungen
Aktiven mit Börsenkurs Marktwert, falls nicht vorhanden; Anschaffungswert abzüglich allfälliger Wertbeeinträchtigungen
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen Anschaffungs- resp. Herstellkosten oder tieferer Marktwert
Sachanlagen Anschaffungswert, reduziert um lineare Abschreibungen und allfällige Wertbeeinträchtigungen
Anlagen zu Renditezwecken Marktwert
Finanzanlagen (ex. Wertschriften) Nominalwert abzüglich allfälliger Wertbeeinträchtigungen
Immaterielle Anlagen Anschaffungswert, reduziert um lineare Abschreibungen und allfällige Wertbeeinträchtigungen
Verbindlichkeiten Nominalwert
Rückstellungen Nominalwert, Abdiskontierung falls Faktor Zeit wesentlich


3 Ergänzende Angaben zur Bilanz


3.1 Flüssige Mittel


2025 2024  


Kasse 2’243 4’986
Postcheck 0 0
Bankguthaben 0 0


Total 2’243 4’986


3.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen


2025 2024


Forderungen Grundbildung 3’570 65’961
Forderungen Weiterbildung 0 0
Beiträge Kanton 0 0
./. Delkredere 0 0


Total 3’570 65’961


Die Position Forderungen Grundbildung umfasst die OP-Bestände der Debitoren für Bussen, Lehrmittel, Materialgeld, Wohnortsbeiträge etc. 
Kein Delkredere vorhanden. 


Das Kontokorrentguthaben des BZF gegenüber der Einwohnergemeinde Rheinfelden beträgt per 31.12.2025 CHF 2'770'452.41.


3.3 Übrige kurzfristige Forderungen


3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen


Die Jahresrechnung beinhaltet ausschliesslich Vermögens- und Erfolgswerte in CHF. Die Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen erfolgt nach dem Handbuch


Hier gab es im 2025 CHF 90'000.00 aktive Rechnungsabgrenzungen infolge Investitionsanteil Gruppenräume.


Die Position flüssige Mittel beinhaltet die Kasse im Sekretariat des Berufsbildungszentrums Fricktal.


Diese Position CHF 362.25 umfasst die Akontorechnung der Unfallversicherung 2025.


Im Sinne einer transparenten Offenlegung der Geschäftstätigkeit der Schule erfolgt die Rechnungslegung des Berufsbildungzentrums Fricktal basierend auf dem verbindlichen 
Handbuch für das Finanz- und Rechnungswesen des Departements Bildung, Kultur und Sport für Berufsfachschulen. Das Handbuch erfordert eine Rechnungslegung in 
Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung, insbesondere Swiss GAAP FER 21. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.







3.5 Sachanlagen


Aktivierte Investitionsbeiträge Immobilien 25 Jahre
Gebäudeinstallationen 15 Jahre
Einrichtungen und Mobiliar 8 Jahre
IT-Hardware 3 Jahre
Fahrzeuge 5 Jahre


Offenlegung allfälliger Belastungen sowie deren Art.


3.5.1 Anlagespiegel Sachanlagen
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Anlagewert netto 1.1.2024 3’672’000 0 3’672’000 255’950 0 0 255’951 3’927’951


Anschaffungswert 1.1.2024 3’838’776 0 3’838’776 939’718 151’326 1’091’044 4’929’820
Zugänge
Abgänge
Umwertungen
Umbuchungen
Anschaffungswert 31.12.2024 3’838’776 0 3’838’776 939’718 151’326 1’091’044 4’929’820


Kumulierte Abschreibungen 1.1.2024 166’776 0 166’776 683’769 151’326 835’095 1’001’871
Planmässige Abschreibungen 153’000 153’000 63’989 0 63’989 216’989
Wertbeeinträchtigungen
Abgänge
Umbuchungen
Kumulierte Abschreibungen 31.12.2024 319’776 0 319’776 747’758 151’326 899’084 1’218’860


Anlagewert netto 31.12.2024 3’519’000 0 3’519’000 191’961 0 0 191’961 3’710’961


Anlagewert netto 1.1.2025 3’519’000 0 3’519’000 191’961 0 0 191’962 3’710’962


Anschaffungswert 1.1.2025 3’838’776 0 3’838’776 939’718 151’326 1’091’044 4’929’820
Zugänge
Abgänge
Umwertungen
Umbuchungen
Anschaffungswert 31.12.2025 3’838’776 0 3’838’776 939’718 151’326 1’091’044 4’929’820


Kumulierte Abschreibungen 1.1.2025 319’776 0 319’776 747’758 151’326 899’084 1’218’860
Planmässige Abschreibungen 153’000 153’000 63’989 0 63’989 216’989
Wertbeeinträchtigungen
Abgänge
Umbuchungen
Kumulierte Abschreibungen 31.12.2025 472’776 0 472’776 811’747 151’326 963’073 1’435’849


Anlagewert netto 31.12.2025 3’366’000 0 3’366’000 127’972 0 0 127’972 3’493’972


Die Investitionsbeiträge an den Kanton betragen per Ende Rechnungsjahr CHF 3'366'000.00. Es handelt sich um die Finanzdienstkosten mit einer Amortisationsdauer von 25 Jahren.
Es wird verwiesen auf Fact Sheet BKS vom 6.5.2015.


Beschrieb Hintergrund der Sachanlagen, wesentliche Transaktionen und Ereignisse.


Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungswerten bilanziert. Laut Handbuch für das Finanz- und Rechnungswesen des Departements Bildung, Kultur und Sport 
werden folgende durchschnittliche Nutzungsdauern angenommen:


Die Mobilien allg. Haushalt betragen per Ende Rechnungsjahr total CHF 127'971.15 (Einrichtungen CHF 127'971.15 / Hardware CHF 0.00).







3.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen


3.7 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten


3.8 Passive Rechnungsabgrenzungen


3.9 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten


3.10 Rückstellungen
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108’420 3’120 0 0 111’540


108’420 3’120 0 0 0 111’540


3.11 Fondskapital


3.12 Organisationskapital


4 Ergänzende Angaben zur Betriebsrechnung


4.1 Erträge


Kantonsbeiträge:
Im Jahr 2025 erhielt das BZF insgesamt CHF 1'798'399.00 Kantonsbeiträge. 


Wohnortsbeiträge


Schulertrag
Kursgelder im Bereich Erwachsenenbildung über CHF 2'880.00 wurden vereinnahmt.


Nebenerlöse
Im Bereich vom Lehratelier Funktion 2353 gab es Erlöse aus Verkäufen über CHF 29'749.82 und CHF 8'119.05.


4.2 Personalaufwand


Die Lernende wurde weiterhin befristet beschäftigt, weshalb es im Bereich Berufsschule Funktion 2350. einen Mehraufwand gab.


4.3 Abschreibungen


Im 2025 gab es keine ausserordentliche Abschreibung.


Der Rücklagefonds I  und II wurden aufgrund des Betriebsaufwandes der Grundbildung neu berechnet. Dies führte zu einer Verschiebung innerhalb 
der beiden Fonds. Die Ergebnisse der einzelnen Abteilungen der Grundbildung wurden nach der Verbuchung der Umlage Verwaltung und Infrastruktur 
dem Rücklagefonds II belastet. Per 31.12.2025 kann die Umbuchung aus dem bestehenden Rücklagefonds 2 in den erhöhten Rücklagefonds 1 bis zum Maximalbetrag von 30% der 
Betriebskosten erfolgen. Dem Bussenfonds wurde eine Entnahme in der Höhe von CHF 13'787.55 belastet. Der Fonds beträgt neu CHF 121'299.87.


Diese Position umfasst offene Kreditorenrechnungen gegenüber Lehrpersonen und Drittfirmen von insgesamt CHF 145'712.35.


Der Wohnortsbeitrag ist im Schuljahr 2025/2026 unverändert CHF 2'500.00. Im Jahr 2024/2025 war er auch bei CHF 2'500.00.


Diese Position umfasst die Abgrenzung der Wohnortsbeiträge für die Zeitperiode "Januar bis Juli 2025" sowie Abgrenzungen von Kantonsbeiträgen und Reisespesen.


Rückstellung IPB Guthaben


Diese Position umfasst das Darlehen der Stadt Rheinfelden über CHF 153'000.00 (kurzfristiger Anteil an Darlehen gemäss Ziffer 3.9 nachstehend).


Diese Position umfasst das Darlehen der Stadt Rheinfelden über CHF 3'213'000.00 (Darlehen zur Finanzierung Investitionskostenanteil an Sanierung/Erweiterung Schulanlage Engerfeld).


Rückstellungen


Zweck Rückstellung IPB Guthaben


Veränderung Rückstellungen 


Die Rückstellungen resultieren aus Guthaben der Lehrpersonen welche jeweils mit der Festsetzung 
des Pensums anfangs Schulsemester ausgeglichen werden sollen. Es handelt sich dabei um 
zusätzliche Lektionen, welche wärend dem Semester übernommen wurden (Vertretungen bei 
Ferienabwesenheiten, Krankheit etc.).


Der Verlust der Erwachsenenbildung von CHF 26.05 wurde dem Kapital belastet. Dieses weist per 31.12.2025 einen Saldo von CHF 146'253.52 auf. 







5 Ergänzende Angaben zur Geldflussrechnung


Geldfluss aus Betriebstätigkeit: keine ausserordentliche Abschreibungen. 
Es gab im 2025 aktive Rechnungsabgrenzungen von CHF 90'000.00. Passive Rechnungsabgrenzungen umfassen die Wohnortsbeiträge für die Zeitperiode Januar bis Juli 2025.


6 Ergänzende Angaben zur Kosten- / Leistungsrechnung


6.1 Kennzahlen 2025 2025 2024 2024


GB WB GB WB


Anzahl Schülerinnen und Schüler 252 12 249 15


Anzahl bezahlte Lektionen 9130 26 9984 32


Anzahl Klassen 16 n/a 15 n/a


6.2 Detail zu "Total Aufwand für die Leistungerbringung"


2025 2025 2024 2024
GB WB GB WB


Infrastrukturkosten (gemäss KLR) 498’149                 2’919            519’010       3’162        


Laufende Betriebskosten (gemäss KLR) 434’737                 1’017            339’324       576           


7 Weitere Angaben


7.1 Vergütungen


7.1 .1 Vergütungen an Mitglieder des obersten Leitungsorgans


7.1.2 Vergütungen an Mitglieder der Geschäftsleitung


in CHF
Bestände (Bilanz) 2’770’452.41


Darlehen 3’366’000.00
Transaktionen 301’064.67


35’000.00
19’926.70
3’120.65


7.3 Eventualguthaben


7.4 Langfristige Verpflichtungen


7.5 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag


Da er als einzige Person mit der Geschäftsleitung betraut ist, kann auf die Offenlegung deren Vergütung verzichtet werden. 


7.2 Transaktionen und daraus resultierende Guthaben und/oder Verbindlichkeiten mit nahestehenden, rechtlich selbständigen Organisationen, Personen und Projekten


Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Jahresrechnung 2025 beeinflussen könnten.


Es bestehen keine nicht bilanzierten Verpflichtungen.


Guthaben KK EWG


Betriebskostenanteil Engerfeld
Verwaltungsentschädigung
Teuerungszulagen
Verzinsung Kontokorrent


Gegenüber dem Kanton Aargau besteht ein Eventualguthaben aus ausstehendem Kantonsbeitrag betreffend Besoldung und Lehrmittel für die Schulrechnung 2007 gemäss 
Berufsbildungsdekret vom 05. November 1985 und Berufsbildungsverordnung vom 23. Dezember 1985 im Betrag von CHF 740'000.00 (gerundeter Schätzwert)


Seit dem Schuljahr 2020/2021 wird das BZF vom Rektor (Tom Krause) geführt. 


Im Berichtsjahr wurden Honorare von insgesamt CHF 3'348.30 (Vorjahr: CHF 3'357.90) entrichtet. 







Leistungsbericht 2025


Rechtsform, Trägerschaft und Zweck


Rechtsform: Das Berufsbildungszentrum Fricktal ist eine Berufsfachschule im Sinne des Bundesgesetzes über die Berufsbildung BBG
und den dazugehörigen kantonalen Erlassen


Trägerschaft: Träger der Schule ist die Einwohnergemeinde Rheinfelden
Zweck: Das Berufsbildungszentrum Fricktal bildet gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Berufslernende in den


Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Detailhandel aus.


Leitende Organe: Schulvorstand
Funktion Name Vertretung Amtsbeginn gewählt bis GV


Präsident Mazzi Franco, Rheinfelden Stadtammann 01.08.2010 2025
Vizepräsidenten und Fricker Christian, Frick 01.08.2014 2025
Präsident Finanzausschuss
Finanzausschuss Fricker Roger, Oberhof Gemeindeammann 01.08.2010 2025


Steinacher Martin, Gansingen Gemeinderat 01.08.2010 2025
Krause Tom, Neuenburg Rektor 01.08.2020 2025
Erny Lukas, Basel Lehrervertretung 01.08.2019 2025


Für die Geschäftsführung verantwortliche Personen: Abteilung Grundbildung
Funktion Name
Rektor Krause Tom, Neuenburg


Für die Geschäftsführung verantwortliche Personen: Abteilung Weiterbildung
Funktion Name
Rektor Krause Tom, Neuenburg


LehrpersonenvertreterIn im Schulvorstand
Funktion
Berufsschullehrer Erny Lukas, Basel


Anzahl Vollzeitstellen Rechn. 2025 Rechn. 2024
0 bis 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt x x
51 bis 100 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
101 bis 150 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
über 150 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt







Regelung der Finanzierung 


- Erträge aus Weiterbildungsangeboten.


Höhe der Wohnortsbeiträge: Schuljahr 2006/07 4’750.00CHF                   
Schuljahr 2007/08 4’600.00CHF                   
Schuljahr 2008/09 1’100.00CHF                   
Schuljahr 2009/10 1’200.00CHF                   
Schuljahr 2010/11 1’600.00CHF                   
Schuljahr 2011/12 1’800.00CHF                   
Schuljahr 2012/13 2’100.00CHF                   
Schuljahr 2013/14 2’100.00CHF                   
Schuljahr 2014/15 2’200.00CHF                   
Schuljahr 2015/16 2’300.00CHF                   
Schuljahr 2016/17 2’300.00CHF                   
Schuljahr 2017/18 1’700.00CHF                   
Schuljahr 2018/19 1’500.00CHF                   
Schuljahr 2019/20 1’500.00CHF                   
Schuljahr 2020/21 2’300.00CHF                   
Schuljahr 2021/22 2’300.00CHF                   
Schuljahr 2022/23 2’500.00CHF                   
Schuljahr 2023/24 2’500.00CHF                   
Schuljahr 2024/25 2’500.00CHF                   
Schuljahr 2025/26 2’500.00CHF                   


Qualitätszertifizierung


Als Bestandteil des Leistungsberichts gilt der ausführliche Jahresbericht der Schule. 


Die Schule finanziert sich durch: 
- Beiträge des Bundes, des Kantons und der Gemeinden gemäss den Vorgaben des Bundesgesetzes über die Berufsbildung (BBG) vom 13.12.2002 und der Verordnung über die 
Berufsbildung (BBV) vom 19.11.2003 sowie das Kantonale Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) vom 6.3.2007 sowie der Verordnung über die Berufs- und Weiterbildung 
(VBW) vom 7.11.2007. Die Beiträge des Bundes und des Kantons werden seit 1.1.2008 als Lektionspauschalen entrichtet, die Beiträge der Wohnortsgemeinden werden vom Schulvorstand 
jährlich festgelegt. 





				2026-03-16T09:36:31+0100

		Nicolas Czaja





				2026-03-16T10:34:17+0100

		Philipp Härri












 


 


An den Schulvorstand des 


Berufsbildungszentrum Fricktal, Rheinfelden 


Aarau, 6. März 2026 
 


Bericht über tatsächliche Feststellungen der vereinbarten Prüfungshandlungen  
  
Wir haben die mit Ihnen vereinbarten und in der folgenden Aufstellung aufgelisteten 
Prüfungshandlungen im Hinblick auf die verlangte Überprüfung der Leistungsabgeltung durch den 
Kanton Aargau für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr durchgeführt. Unser 
Auftrag wurde in Übereinstimmung mit dem für Aufträge zur Durchführung vereinbarter 
Prüfungshandlungen geltenden Schweizer Prüfungsstandard 920 „Vereinbarte Prüfungshandlungen 
bezüglich Finanzinformationen“ durchgeführt. 
 
Die durchgeführten Prüfungshandlungen dienen einzig dem Zweck, dem Departement Bildung, 
Kultur und Sport des Kantons Aargau, Abteilung Berufsbildung und Mittelschule bei der 
Überprüfung der Leistungsabgeltung zu unterstützen. In der folgenden Tabelle werden in der linken 
Spalte die durchgeführten Prüfungshandlungen zusammengefasst und in der rechten Spalte die 
Feststellungen aufgeführt: 
 
Vereinbarte Prüfungshandlungen: Feststellungen  


1. Kontenplan:  


Einverlangen des Kontenplans der Berufsfach-
schule und Abgleich mit dem Kontenplan gemäss 
Handbuch (HRM oder KMU) sowie Auflistung 
allfälliger Abweichungen. 


 


Es wird der Kontenplan HRM2 Gemeinden Kanton 
Aargau verwendet. Dieser Kontenplan entspricht bei 
den Kontennummern nicht in allen Teilen demjenigen 
gemäss Handbuch (HRM). Das Berufsbildungszentrum 
Fricktal stellt mit einer Herleitungsdatei (Excel) sicher, 
dass die Zuordnung der Konten der Finanzbuchhaltung 
in der Musterjahresrechnung des BKS richtig erfolgt. 


2. Betriebsrechnung (Fondsergebnis): 


Einsicht in die Jahresrechnung der Berufsfach-
schule und Abgleich der Veränderung des Fonds-
ergebnisses der Betriebsrechnung mit demjenigen 
der Rechnung über die Veränderung des Kapitals. 


 


Das Fondsergebnis von CHF 487’610 der Betriebsrech-
nung stimmt mit dem Ausweis in der Rechnung über die 
Veränderung des Kapitals überein (Fonds Bussenfonds 
netto CHF – 13’787, Rücklagenfonds I CHF 618’351 
und Rücklagenfonds II CHF -1'092’173). 


3. Geldflussrechnung: 


Einsichtnahme in die Geldflussrechnung und den 
Anhang zur Jahresrechnung und feststellen, ob für 
alle Veränderungen über 20% zwischen dem Be-
richts- und dem Vorjahr in der Geldflussrechnung 
im Anhang unter Kapitel 5. eine Aussage gemacht 
wird. 


 


Die wesentlichen Abweichungen der Geldflussrechnung 
2025 gegenüber dem Vorjahr wurden im Anhang Ziffer 5 
erläutert. 
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Vereinbarte Prüfungshandlungen: Feststellungen  


Wenn nein, von der Berufsfachschule eine sepa-
rate Aufstellung mit Aussagen über die Verän-
derungen über 20% einholen und diesem Bericht 
beilegen. 


4. Rechnung über die Veränderung des Kapitals: 


a. Befragung, ob der Rücklagenfonds gemäss 
§50a Abs. 2 GBW angepasst wurde und Auf-
listung der Anpassung gemäss den Angaben 
der Berufsfachschule. 


 


Der Rücklagenfonds gemäss §50 a Abs. 2 GBW wurde 
angepasst, d.h. um CHF 618’351 erhöht auf neu 30%. 


 b. Einsichtnahme in die Rechnung über die Ver-
änderung des Kapitals und Abgleich der Dar-
stellung der "Mittel aus Eigenfinanzierung" mit 
Kapitel 5.4.4. des Handbuchs sowie dem ent-
sprechenden Muster «Rechnung über die 
Veränderung des Kapitals». 
Auflistung allfälliger Abweichungen. 


Die Darstellung „Mittel aus Eigenfinanzierung“ in der 
„Rechnung über die Veränderung des Kapitals“ ist 
gemäss den Vorgaben korrekt. 


 c. Tom Krause, Rektor, der Berufsfachschule 
befragen, ob für alle übrigen Fonds sowie die 
freien Fonds ein Fondsreglement besteht. 
Falls Fondsreglemente bestehen, Befragung 
von Tom Krause, Rektor der 
Berufsfachschule, ob diese Fondsreglemente 
im Berichtsjahr geändert wurden. Falls bejaht, 
neue Fondsreglemente der Berufsfachschule 
dem Bericht beilegen.  


Gemäss uns erteilter Auskunft bestehen keine übrigen 
Fonds und daher auch keine Fondsreglemente. 


 d. Einsichtnahme in die Jahresrechnung und 
feststellen, ob die Aussagen zu internen 
Fondstransfers gemacht wurden. Wenn nein, 
Einholen einer von der Berufsfachschule 
erstellten Auflistung mit Aussagen über die 
Fondstransfers. 


Im Anhang Ziffer 3.11 „Fondskapital“ wurde eine 
Aussage zum internen Fondstransfer gemacht. 


5. Sachanlagen: 


a. Einsichtnahme in die Jahresrechnung und 
Abgleich der Nutzungsdauer der Sachan-
lagen gemäss Jahresrechnung (oder der 
zugrundeliegenden Anlagebuchhaltung) mit 
der im Handbuch vorgegebenen Nutzungs-
dauer. 


 
Die Nutzungsdauern entsprechen den im 
Handbuch vorgegebenen Nutzungsdauern. 
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Vereinbarte Prüfungshandlungen: Feststellungen  


 b. Feststellen, ob Veränderungen zum Anlage-
spiegel des Vorjahrs in der Darstellung be-
stehen. Allfällige Wiedergabe der von der Be-
rufsfachschule erstellten Erläuterungen der 
Veränderungen. 


Es gibt keine Veränderungen des Anlagespiegels 
gemäss Anhang Ziff. 3.5.1 gegenüber dem Vorjahr. 


6. Nahestehende Personen: 


Einverlangen einer von der Berufsfachschule 
erstellten Auflistung aller Transaktionen mit 
nahestehenden Personen. Die Aufstellung der 
Berufsfachschule liegt dem Bericht bei. 


 


Die Transaktionen mit nahestehenden Personen wurden 
vom Berufsbildungszentrum Fricktal im Anhang Ziffer 
7.2 ausgewiesen (keine separate Aufstellung 
notwendig). 


7. Kosten- / Leistungsrechnung (KLR): Umlagen: 


a. Einsichtnahme in die KLR und die Jahres-
rechnung und feststellen, ob das Ergebnis vor 
Änderung des Fondskapitals in der Jahres-
rechnung in gleicher Höhe wie in der KLR 
(Summe Zeilen 60 und 61) ausgewiesen wird. 
Wenn nein, einholen einer von der 
Berufsfachschule erstellten Aufstellung der 
Abweichungen. 


 


Das Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals von 
CHF – 487’636 stimmt mit der Summe der Zeilen 60 und 
61 der KLR 1 überein (CHF – 487’636). 


 b. Stichprobenweise Beschreibung, nach wel-
cher Systematik die von der Berufsfachschule 
direkt auf Kostenträger zugeteilten Einzel-
kosten (z.B. "Löhne Lehrkräfte" oder 
"Unterrichtsaufwand) erfolgte. 
Stichprobe: die zwei grössten Positionen der 
KLR jährlich, von den übrigen Positionen jähr-
lich Positionen wechselnd gemäss Ermessen 
des Mandatsleiters. 


Die Löhne von zwei Lehrkräften werden auf Basis der 
Anzahl Lektionen direkt via die Lohnbuchhaltung 
zugewiesen. 


 c. Abgleich der Grundlagen des Umlage-
schlüssels (gemäss Zeilen 4-6 im KLR-Tool) 
mit denjenigen gemäss Punkt 6 «Ergänzende 
Angaben zur KLR» im Anhang zur 
Jahresrechnung: 
•  Anzahl Schüler 
•  Anzahl Lektionen 
•  Anzahl Klassen 
jeweils aufgeteilt in Grundbildung und 
Weiterbildung. 
Falls nicht übereinstimmend: Einholen einer 
von der Berufsfachschule erstellten Auf-


Die Umlageschlüssel gemäss Zeilen 4-6 im KLR-Tool 
stimmen mit den im Anhang zur Jahresrechnung Ziffer 
6.1 ausgewiesenen Kennzahlen überein. 
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Vereinbarte Prüfungshandlungen: Feststellungen  


stellung von Abweichungen. 


 d. Befragung, ob nebst der Umlage gemäss 
Frage 8c weitere Umlagen erfolgten. 
Wenn ja: Stichprobenweise Feststellung, wie 
die von der Berufsfachschule direkt auf 
Kostenträger zugeteilten Einzelkosten (z.B. 
"Löhne Lehrkräfte" oder "Unterrichtsaufwand) 
erfolgte. 
Stichprobe: die zwei grössten Positionen der 
KLR jährlich, von den übrigen Positionen jähr-
lich wechselnd gemäss Ermessen des 
Mandatsleiters. 


Es erfolgen keine weiteren Umlagen. 


8. Bei Berufsfachschulen mit ausgelagertem 
Weiterbildungsbereich (Aktiengesellschaft): 
Stichprobenweiser Abgleich der vereinbarten 
Abgeltungen (für die Nutzung der Räume der 
Grundbildung, d.h. Heizung, Wasser, 
Informatiksupport, Sekretariat, etc.) mit der 
effektiven Rechnung / Zahlung. 


Bei Abweichungen: Einholen einer Liste. 


N.A. 


 
Da die oben aufgeführten Prüfungshandlungen weder eine Prüfung noch eine prüferische 
Durchsicht (Review) in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards darstellen, geben 
wir keine Zusicherung zur Leistungsabgeltung für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene 
Geschäftsjahr ab. 
 
Hätten wir zusätzliche Prüfungshandlungen vorgenommen, eine Prüfung oder Review der 
Leistungsabgeltung in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards (PS) vorgenommen, 
hätten wir möglicherweise andere Sachverhalte festgestellt und Ihnen darüber berichtet. 
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Unser Bericht dient einzig dem oben dargelegten Zweck und Ihrer Information. Er darf zu keinem 
anderen Zweck verwendet und keiner anderen Parteien abgegeben werden mit Ausnahme des 
Departements Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, Abteilung Berufsbildung und 
Mittelschule. Er bezieht sich nur auf die oben beschriebenen Sachverhalte und erstreckt sich nicht 
auf irgendeinen Abschluss des Berufsbildungszentrums Fricktal als Ganzes. 
 
 
Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 


 
 
Beilage: 
- Aufstellung zu Frage 4a: Tabelle zum Rücklagenfonds gemäss § 50a GWB 
- Aufstellung zu Punkt 8b: Tabelle mit Stichproben und Feststellungen 
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BEILAGEN 
 
Aufstellung zu Punkt 4a: Tabelle zum Rücklagefonds gemäss § 50a Abs. 2 
GBW 


Jahr: 2025 in CHF 


Saldo per 01.01. 305’776 


Betriebsüberschuss aus Grundbildung (nur sofern 
kein Rücklagenfonds II besteht) 


 


Betriebsverlust aus Grundbildung (nur sofern kein 
Rücklagenfonds II besteht) 


 


Anpassungen aus Rücklagefonds II aufgrund 
veränderter Betriebskosten der Grundbildung und 
Erhöhung auf 30% der anrechenbaren 
Betriebskosten 


+618’351 


Saldo per 31.12. 924’127 


 
 
 
Aufstellung zu Punkt 8b: Tabelle mit Stichproben und Feststellungen  
 
Stich-
proben-
Nr. 


Bezeichnung der Kostenart 


Feststellung in Bezug auf  
Direkte Zuteilung der Kosten:  


 
Diese basieren auf  


Anzahl  
Lektionen 


Anzahl  
Klassen 


Andere Zuteilung 


1. Löhne Lehrkräfte X   


 
 
 





				2026-03-17T08:25:28+0100

		Nicolas Czaja





				2026-03-17T08:34:03+0100

		Philipp Härri












 


An den 
Schulvorstand 
Berufsbildungszentrum Fricktal 
Engerfeldstrasse 18 
4310 Rheinfelden 


Aarau, 16. März 2026 


 


Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 2025 des Berufsbildungszentrums Fricktal 
  


Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Zur Prüfung der Jahresrechnung 2025 des Berufsbildungszentrums Fricktal (BZF) können wir 
Ihnen auftragsgemäss über unsere Feststellungen und Empfehlungen folgenden 
 
 


BERICHT 
 
 
erstatten, welchen wir wie folgt gliedern: 
 
 


1. Prüfungsauftrag 


2. Prüfungsurteil 


3. Feststellungen und Empfehlungen zur Jahresrechnung 


4. Schlussbemerkungen 


 
  







 


 


1 Prüfungsauftrag 
 
Als Kontrollstelle des BZF gemäss Organisationsstatut haben wir die Jahresrechnung per 
31. Dezember 2025 geprüft.  
 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (SAR 
422.200 GBW) und den Schweizer Standards zu Abschlussprüfung (SA-CH) 
vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von 
wesentlichen falschen Angaben ist.  
 
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prü-
fungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen 
Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des 
Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der 
Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser 
Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung 
der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die 
Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der 
Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdar-
stellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil 
bilden. 
 
Vor Prüfungsbeginn lagen uns die Jahresrechnung und Abschlussdokumentationen revi-
sionsbereit vor. Aufgrund dieser Unterlagen und der zusätzlichen Auskunftserteilung der 
zuständigen Mitarbeitenden konnten wir unsere Prüfungsarbeiten effizient durchführen. Wir 
danken an dieser Stelle Frau Fabienne Stingelin, Leiterin Finanzverwaltung, für die 
kooperative Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit. 
 
 


2 Prüfungsurteil 
 
Das Prüfungsurteil haben wir in unserem separaten Bericht der Revisionsstelle zur Prüfung 
der Jahresrechnung per 31. Dezember 2025 formuliert. Darin haben wir festgehalten, dass 
nach unserer Beurteilung die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2025 
abgeschlossene Geschäftsjahr den gesetzlichen Bestimmungen (GBW SAR 422.200; VBW 
SAR 422.211) sowie dem Handbuch für das Finanz- und Rechnungswesen des BKS und 
dem Organisationsstatut entspricht und ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage in Übereinstimmung mit 
SWISS GAAP FER 21 vermittelt. 
 







 


 


3 Feststellungen und Empfehlungen zur Jahresrechnung 
 
Der vorliegende Bericht erläutert die wesentlichen Bereiche der Jahresrechnung des 
Berufsbildungszentrums Fricktal.  
 


3.1 Berichterstattung zum erweiterten Revisionsauftrag des BKS 


 
Das BKS hat alle öffentlichen Berufsfachschulen des Kantons Aargau verpflichtet, 
zusätzlich zum ordentlichen Prüfungsauftrag durch die Revisionsstelle bestimmte 
vereinbarte Prüfungshandlungen durchführen zu lassen. Dieser Auftrag ist seit der 
Jahresrechnung 2020 alljährlich auszuführen. Diese Prüfungshandlungen wurden nach 
dem geltenden Schweizer Prüfungsstandard 920 „Vereinbarte Prüfungshandlungen 
bezüglich Finanzinformationen“ durchgeführt. Zu den Feststellungen zu diesen 
Prüfungshandlungen verweisen wir auf unsere gemäss den Vorgaben erstellte separate 
schriftliche Berichterstattung vom 6. März 2026 dazu. 
 


3.2 Kosten- und Leistungsrechnung 


 
Gemäss § 5b GBW ist die Revisionsstelle zusätzlich verpflichtet, die Kosten- und 
Leistungsrechnung (KLR) zu prüfen. 
 
Wir stellten fest, dass die Kosten- und Leistungsrechnung 2025 Gesamtkosten der Sparte 
Grundbildung von rund TCHF 3’080 ausweist (Vorjahr rund TCHF 3’057). Wir stellten weiter 
fest, dass sich diese Kosten aus der Betriebsrechnung herleiten lassen. Dieser Betrag dient 
als Grundlage für die maximale Äufnung des Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW (vgl. 
nachfolgender Abschnitt). 
 


3.3 Rücklagenfonds 


 
Mit Beschluss vom 5. November 2024 hat der Grosse Rat entschieden, dass die 
Obergrenze des Rücklagenfonds von bisher maximal 10% auf neu 30% der 
Schulbetriebskosten erhöht werden kann. Wir stellen fest, dass das Berufsbildungszentrum 
Fricktal den Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW und den Rücklagenfonds II gemäss den 
Vorschriften führt. Aus der „Rechnung über die Veränderung des Kapitals“ wird ersichtlich, 
dass der Rücklagenfonds gemäss § 50a GBW mittels eines internen Fondstransfers von 
CHF 618’351 aus dem Rücklagenfonds II auf den Maximalbestand von CHF 924’128 erhöht 
werden konnte. 
 
Im Weiteren ist aus der „Rechnung über die Veränderung des Kapitals“ ersichtlich, dass der 
Aufwandüberschuss der Grundbildung von CHF 473’822 (Vorjahr CHF 320’413) 
korrekterweise dem Rücklagenfonds II entnommen wurde. 
 







 


 


Somit beträgt der Bestand des Rücklagenfonds II per Ende 2025 CHF 1'198’165. Gemäss 
bestehendem Rahmenvertrag 2024-2027 zwischen dem Departement BKS und dem BBZ 
Fricktal müsste der Rücklagenfonds II bis Ende 2026 vollständig abgebaut werden. Diese 
Frist wurde jedoch gemäss Mitteilung der Abteilung Berufsbildung und Mittelschule des 
Kantons Aargau bis Ende 2028 verlängert.  


 
Für die Schuljahre 2026/2027 und 2027/2028 werden die Wohnortsbeiträge auf CHF 2'000 
reduziert. Mit dieser Massnahme kann der Rücklagenfonds II wie gefordert vollständig 
abgebaut werden bis Ende 2028.  
 
 


4 Schlussbemerkungen 
 
Wir hoffen, Sie mit unseren Ausführungen unterstützen zu können. Für ergänzende  
Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 


 
 
 
Freundliche Grüsse 


Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 
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		Nicolas Czaja
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		Philipp Härri












 


 
 


Bericht des Wirtschaftsprüfers über die 
Review ausgewählter Angaben und Bestandteile 


der Bilanz per 31. Dezember 2025 des 


Abwasserverbandes Rheinfelden-Magden 







 


 


An den Gemeinderat und die Kontrollstelle des 


Abwasserverbandes Rheinfelden-Magden 


Aarau, 6. März 2026 
 


Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Review ausgewählter Angaben und 
Bestandteile der Bilanz 
  
Auftragsgemäss haben wir eine Review von ausgewählten Angaben und Bestandteilen 
der Bilanz des Abwasserverbandes Rheinfelden-Magden für das am 31. Dezember 2025 
abgeschlossene Rechnungsjahr vorgenommen. 
 
Unsere Review umfasste die in § 16 Abs. 1 lit. a) – e) Verordnung über den Finanz-
haushalt der Gemeinden und der Gemeindeverbände des Kantons Aargau (Finanzver-
ordnung) vom 19. September 2012 (Stand 1. Januar 2021) vorgesehenen folgenden Ele-
mente: 


 Korrekte Zuweisung der Aktiven und Passiven gemäss geltendem Kontenplan, 


 Korrekte Übertragung der Schlussbilanz des Vorjahres in die Eingangsbilanz des 
Rechnungsjahres, 


 Formelle Prüfung der Saldonachweise der Bilanzkonti, 


 Prüfung der Werthaltigkeit der bilanzierten Aktiven sowie Angemessenheit und 
Höhe der bilanzierten Passiven, 


 Prüfung der Rechtmässigkeit allfälliger Kapitalanlagen gemäss den Bestimmun-
gen der Verordnung. 


 
Für die Bilanz ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
aufgrund unserer Review einen Bericht über die ausgewählten Angaben und Bestandteile 
der Bilanz abzugeben. 
 
Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine 
Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in den ausge-
wählten Angaben und Bestandteilen der Bilanz erkannt werden, wenn auch nicht mit 
derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der 
Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen 
in Bezug auf die der Bilanz zugrunde liegenden Daten. 
 
Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem 
Grund kein Prüfungsurteil ab. 
 







 


 
 


Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen 
müssten, dass die in § 16 Abs. 1 lit. a) – e) der Finanzverordnung erwähnten Elemente 
für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Rechnungsjahr des Abwasserverbandes 
Rheinfelden-Magden nicht in allen wesentlichen Belangen eingehalten wurden. 
 
 
Gruber Partner AG 
   


Nicolas Czaja  Philipp Härri 
zugelassener Revisionsexperte 
(Leitender Revisor) 


 zugelassener Revisionsexperte 


 
 
Beilage: 
– Bilanz 
– Formular 20.13 Externe Bilanzprüfung 
 
 







Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 11.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 ARA Rheinfelden-Magden


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


Aktiven 4'617'532.58 8'666'075.56 8'870'977.78 4'412'630.36


10 Finanzvermögen 310'249.58 8'666'075.56 8'410'167.78 566'157.36


101 Forderungen 310'249.58 8'666'075.56 8'410'167.78 566'157.36


1010 Forderungen aus Lieferung gegenüber Dritten 1'091'254.35 1'058'539.15 32'715.20


10100 Forderungen aus Lieferung & Leistung 1'091'254.35 1'058'539.15 32'715.20
10100.03 Forderungen AbaImmo Mietzins 2'400.00 2'400.00
10100.31 Forderungen ARA 1'088'854.35 1'056'139.15 32'715.20


1011 Kontokorrente mit Dritten 310'249.58 7'229'526.01 7'006'333.43 533'442.16


10110 Kontokorrente mit Dritten 310'249.58 7'229'526.01 7'006'333.43 533'442.16
10110.31 KK Einwohnergemeinde 310'249.58 2'392'107.08 2'168'914.50 533'442.16
10110.61 KK Allgemein GB 1 (EWG) 10'920.00 10'920.00
10110.62 KK MWST GB 1 (EWG) 379'634.95 379'634.95
10110.63 KK Geldkonto GB 1 (EWG) 1'775'676.75 1'775'676.75
10110.64 KK Debi/Kredi GB 1 (EWG) 2'671'187.23 2'671'187.23


1015 Interne Kontokorrente 345'339.45 345'339.45


10153 Abrechnungskonten Löhne 320'691.55 320'691.55
10153.01 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 320'691.55 320'691.55


10155 Weitere Abrechnungskonten 24'647.90 24'647.90
10155.90 Abrechnungskonto Sammelbuchungen 24'647.90 24'647.90


1019 Übrige Forderungen -44.25 -44.25


10192 MWST-Vorsteuerguthaben -44.25 -44.25
10192.02 MWST-Vorsteuer IR Wasserwerk -44.25 -44.25


14 Verwaltungsvermögen 4'307'283.00 460'810.00 3'846'473.00


140 Sachanlagen VV 4'307'283.00 460'810.00 3'846'473.00
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 11.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 ARA Rheinfelden-Magden


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


1403 Tiefbauten 3'705'732.00 411'270.00 3'294'462.00


14030 Tiefbauten allg. Haushalt 3'705'732.00 411'270.00 3'294'462.00
14030.31 Tiefbauten allg. Haushalt ARA 9'923'839.48 9'923'839.48
14030.99 WB Tiefbauten allg. Haushalt -6'218'107.48 411'270.00 -6'629'377.48


1404 Hochbauten 480'191.00 25'270.00 454'921.00


14040 Hochbauten allg. Haushalt 480'191.00 25'270.00 454'921.00
14040.31 Hochbauten allg. Haushalt ARA 519'905.25 519'905.25
14040.99 WB Hochbauten allg. Haushalt -39'714.25 25'270.00 -64'984.25


1406 Mobilien 121'360.00 24'270.00 97'090.00


14060 Mobilien allg. Haushalt 121'360.00 24'270.00 97'090.00
14060.31 Mobilien allg. Haushalt ARA 242'706.40 242'706.40
14060.99 WB Mobilien allg. Haushalt -121'346.40 24'270.00 -145'616.40
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 11.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 ARA Rheinfelden-Magden


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


Passiven 4'617'532.58 1'831'147.45 2'036'049.67 4'412'630.36


20 Fremdkapital 1'638'434.20 1'758'702.40 1'957'709.60 1'439'427.00


200 Laufende Verbindlichkeiten 63'434.20 1'752'972.30 1'632'709.60 183'696.90


2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen .. 63'434.20 1'752'727.65 1'632'464.95 183'696.90


20000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 63'434.20 1'623'488.30 1'503'225.60 183'696.90
20000.01 Kreditoren Sammelkonto 63'434.20 1'623'488.30 1'503'225.60 183'696.90


20001 Kreditoren Sozial- & Personalversicherungen 129'239.35 129'239.35
20001.01 Abrechnungskonto Lohn AHV/IV/ALV/FAK 45'742.80 45'742.80
20001.03 Abrechnungskonto Lohn UVG-Zusatz 546.80 546.80
20001.04 Abrechnungskonto Lohn Krankentaggeld 1'503.10 1'503.10
20001.05 Abrechnungskonto Lohn SUVA 7'658.05 7'658.05
20001.06 Abrechnungskonto Lohn Pensionskasse 73'788.60 73'788.60


2002 Steuern 244.65 244.65


20022 Steuerschulden MWST 244.65 244.65
20022.17 MWST-Umsatzsteuer ARA 244.65 244.65


204 Passive Rechnungsabgrenzungen 5'730.10 5'730.10


2041 Sach- & übriger Betriebsaufwand 5'730.10 5'730.10


20410 Rechnungsabgrenzung Sach- & übriger Betriebsaufwand 5'730.10 5'730.10
20410.01 Rechnungsabgrenzung Sach- & übr. Betriebsaufwand 5'730.10 5'730.10


206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 1'575'000.00 325'000.00 1'250'000.00


2064 Darlehen, Schuldscheine 1'575'000.00 325'000.00 1'250'000.00


20640 Langfristige Darlehen 1'575'000.00 325'000.00 1'250'000.00
20640.30 Stadt Rheinfelden; Darlehen ARA Masterplan 1'525'000.00 275'000.00 1'250'000.00
20640.31 Gemeinde Magden; Darlehen Masterplan 50'000.00 50'000.00
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Stadtverwaltung Rheinfelden Stadt Rheinfelden
Bilanz


Rechnung / 11.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 ARA Rheinfelden-Magden


Nummer Bilanz 01.01.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025


29 Eigenkapital 2'979'098.38 72'445.05 78'340.07 2'973'203.36


299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 2'979'098.38 72'445.05 78'340.07 2'973'203.36


2990 Jahresergebnis -72'445.05 72'445.05 5'895.02 -5'895.02


29900 Jahresergebnis -72'445.05 72'445.05 5'895.02 -5'895.02
29900.31 Jahresergebnis Erfolgsrechnung -72'445.05 72'445.05 5'895.02 -5'895.02


2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'051'543.43 72'445.05 2'979'098.38


29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 3'051'543.43 72'445.05 2'979'098.38
29990.31 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre ARA 3'051'543.43 72'445.05 2'979'098.38
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20.13 


Stand: V4/ 20.12.2024 Kapitel 9 / 20.13


Externe Bilanzprüfung
Review gemäss PS 910  


Körperschaft (Einwohnergemeinde / Ortsbürgergemeinde / Gemeindeverband): 


Rechnungsjahr:    


Revisionsunternehmen: 


Mandatsleitung: 


Die externe Revisionsstelle bzw. die für die Prüfungsleitung verantwortliche Person verfügt über die eidgenössische Zulassung gemäss den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) 
vom 16.12.2005. 


RAB-Nr. 


Prüfgebiete Feststellungen (Präzise Beschreibung sämtlicher anlässlich der Review-Handlungen festgestellten Abweichungen. Weiter 
sind Prüfgebiete die für die Körperschaft nicht anwendbar sind, mit N/A zu kennzeichnen, materielle Prüfungen die aus 
Wesentlichkeitsüberlegungen nicht durchgeführt wurden, werden mit NM bezeichnet. ).  


Bemerkungen (Aufzeigen von Verbesserungspotential) 


1 Kontenplan: Gliederung Bilanz gemäss 
Kontenplan, Prüfung Zuweisung. 


Wählen Sie ein Element aus.  


2 Eingangsbilanz: Prüfung des Übertrags 
aus Originalrechnung des Vorjahres. 


Wählen Sie ein Element aus.  







20.13 


Stand: V4/ 20.12.2024 Kapitel 9 / 20.13


3 Schlussbilanz: Sind die Saldonachweise 
vorhanden? Formelle Prüfung der 
Vollständigkeit. 


Wählen Sie ein Element aus.  


4 Schlussbilanz: Stimmen die 
Saldonachweise mit der Schlussbilanz 
überein und sind sie aussagekräftig. 
( R 4.3.11)


Wählen Sie ein Element aus.  


5 Finanzanlagen / Darlehen: Prüfung der 
Rechtmässigkeit gemäss den 
Bestimmungen von § 6 FiV. 


Wählen Sie ein Element aus.  


6 Prüfung Werthaltigkeit Flüssige Mittel 
und kurzfristige Geldanlagen:  
( R 7.1.1) 


Wählen Sie ein Element aus.  







20.13 


Stand: V4/ 20.12.2024 Kapitel 9 / 20.13


7 Prüfung Werthaltigkeit Forderungen: 
( R 7.1.2) 


Wählen Sie ein Element aus.  


8 Prüfung Werthaltigkeit Kurzfristige 
Finanzanlagen: 


( R 7.1.3) 


Wählen Sie ein Element aus.  


9 Prüfung Werthaltigkeit Aktive 
Rechnungsabgrenzungen: 


( R 7.1.4) 


Wählen Sie ein Element aus.  


10 Prüfung Werthaltigkeit Vorräte: 


( R 7.1.5) 


Wählen Sie ein Element aus.  


11 Prüfung Werthaltigkeit Finanzanlagen: 


( R 7.1.6) 


Wählen Sie ein Element aus.  







20.13 


Stand: V4/ 20.12.2024 Kapitel 9 / 20.13


12 Prüfung Werthaltigkeit Sachanlagen des 
Finanzvermögens: 


( R 7.1.7 Systematische Neubewertung 
alle vier Jahre) 


Wählen Sie ein Element aus.  


13 Prüfung Werthaltigkeit Sachanlagen des 
Verwaltungsvermögens 


( R 7.2.1) 


Wählen Sie ein Element aus.  


14 Prüfung Werthaltigkeit Immaterielle 
Anlagen des Verwaltungsvermögens 


( R 7.2.2) 


Wählen Sie ein Element aus.  


15 Prüfung Werthaltigkeit Darlehen des 
Verwaltungsvermögens 


( R 7.2.3) 


Wählen Sie ein Element aus.  


16 Prüfung Werthaltigkeit Beteiligungen des 
Verwaltungsvermögens 


( R 7.2.4) 


Wählen Sie ein Element aus.  







20.13 


Stand: V4/ 20.12.2024 Kapitel 9 / 20.13


17 Prüfung Werthaltigkeit 
Investitionsbeiträge des 
Verwaltungsvermögens 


( R 7.2.5) 


Wählen Sie ein Element aus.  


18 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
laufenden Verbindlichkeiten: 


( R 7.3.1) 


Wählen Sie ein Element aus.  


19 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten: 


( R 7.3.2) 


Wählen Sie ein Element aus.  


20 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
Passiven Rechnungsabgrenzungen: 


( R 7.3.3) 


Wählen Sie ein Element aus.  


21 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
kurz- und langfristigen Rückstellungen: 


( R 7.3.4) 


Wählen Sie ein Element aus.  







20.13 


Stand: V4/ 20.12.2024 Kapitel 9 / 20.13


22 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
langfristigen Finanzverbindlichkeiten: 


( R 7.3.5) 


Wählen Sie ein Element aus.  


23 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im 
Fremdkapital: 


( R 7.3.6) 


Wählen Sie ein Element aus.  


24 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
Verpflichtungen und/oder Vorschüssen 
gegenüber Spezialfinanzierungen: 


( R 7.4.1) 


Wählen Sie ein Element aus.  


25 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im 
Eigenkapital: 


( R 7.4.2) 


Wählen Sie ein Element aus.  


26 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
Rücklagen der Globalbudgetbereiche: 


( R 7.4.3) 


Wählen Sie ein Element aus.  
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27 Prüfung Angemessenheit und Höhe der 
Vorfinanzierungen: 


( R 7.4.4) 


Wählen Sie ein Element aus.  


28 
Prüfung Angemessenheit und Höhe der
Aufwertungsreserve:


( R 7.4.5) und Weisung über den 


Umgang mit der Aufwertungsreserve 
vom 14. Juli 2023)


Wählen Sie ein Element aus.  


29 Prüfung Angemessenheit und Höhe von


Bilanzüberschuss oder -fehlbetrag 


(unter Berücksichtigung einer allenfalls 


erforderlichen Abtragung eines 


Bilanzfehlbetrags): ( R 7.4.7)


Wählen Sie ein Element aus.  


30 Weitere Feststellungen. 
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